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EINSCHREIBEN vorab per Email 

Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz - persönlich                                                                                                                                           
c/o Bundeskanzleramt der Republik Österreich                                                                                               

Ballhausplatz 2, A-1010 Wien                                                                                                                                                        
      

O f f e n e r   B r i e f   zu Corona    CXXXIX                                     Innsbruck, 2020-10-06 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,  
ich ersuche Sie meine offenen Briefe als Anfragen nach dem bestehenden Auskunftsgesetz zu 
behandeln. 

Rechtsmediziner Michel Tsokos von der Berliner Charite über die Kollateralschäden 

 

https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1808421122647021 
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Tourismus-Test-Idee verblasst: Tirol testet keine 
gesunden Personen mehr 
Hatte Tirol sich noch vor Kurzem damit gebrüstet, besonders viele Tests zu machen, betont das Land nun, 
nur Menschen mit Symptomen und Risikogruppen zu testen. 

 Letztes Update am Dienstag, 6.10.2020, 06:10 

 
(Symbolbild)© iStockphoto 

Von Anita Heubacher 

Innsbruck – Die Zahlen müssen runter, damit die Reisewarnung fällt. Dementsprechend gebannt starren viele 
auf die Zahl der Corona-Neuinfektionen oder genauer gesagt auf die Zahl derer, die positiv getestet wurden. 
Von Sonntag auf Montagabend waren es 57 neue positive Testergebnisse in Tirol. Das sind zu viele. Ohne 
deutsche Gäste ist die Wintersaison verloren. Dabei galt von Anfang an die Devise, das Ausbleiben der 
Deutschen zu verhindern. Testen, testen, testen war die Strategie, um den Touristen zu zeigen, wie sicher 
Österreich als Reiseland ist. „Ihr könnt in Ruhe nach Tirol kommen“, lautete die Botschaft von LH Günther 
Platter nach dem Ischgl-Debakel. Parteikollegin Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wollte 
65.000 Tests pro Woche österreichweit, die Hoteliers deutlich weniger. Viele spielten nicht mit. 

Hier erfährt man mehr:  

https://www.tt.com/artikel/17406513/tourismus-test-idee-verblasst-tirol-testet-keine-gesunden-personen-
mehr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Epidemiologie Gerald Gartlehner in der ZIB über unser Testen 

 

https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1808417842647349 
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https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1808965612592572/?notif_id=1601941906701316&notif
_t=video_processed&ref=notif 

LESEN, LESEN, LESEN  

& NICHT symptomlose TESTEN, TESTEN, TESTEN! 
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Kindheitsforscher Michael Hüter: "Eine ganze Generation 
wurde kollektiv traumatisiert" 

https://www.youtube.com/watch?v=k7blF3wmoeE&feature=share&fbclid=IwAR1lZc2pM_jtjMasEVcjGNXq

LNHvPED_b6FFIUoOeoa6s8JZPWb7L2s8mgY
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https://unser-mitteleuropa.com/zahnarzt-spricht-klartext-mund-nasenschutz-zerstoert-zaehne-und-

gebiss/?fbclid=IwAR3V_pULD6zX_BwqHwMoFG9oBSfBwvNWVnqotYRn43oXt1w1B0gXLwQkQUU 

Zahnarzt spricht Klartext: Mund-Nasenschutz zerstört Zähne und 

Gebiss 
05. 10. 2020 

 
Wie fatal und gesundheitsschädlich das durch die Obrigkeit verordnete Dauer-Tragen 
(in Lokalen, beim Einkauf, sogar auf öffentlichen Flächen!) des sogenannten Mund-
Nasenschutzes wegen der angeblichen „Corona-Gefahr“ für die Gesundheit ist, wird in 
der breiten Öffentlichkeit kaum bis gar nicht thematisiert. Abgesehen vom fehlenden 
Schutz vor Viren (!), müssen Maskenträger stundenlang ihre ausgeatmete Luft wieder 
einatmen, was zu Kurzatmigkeit, Schwindel und sogar Hirnschäden führen 
kann. Nebenbei steigt sogar das Risiko einer Infektion durch das Maskentragen, da 
stetig mit den Händen ins Gesicht gegriffen wird, um die Masken anzulegen oder zu 
richten. Was bisher nicht bekannt war: Auch der Mundraum wird massiv durch den 
Atemschutz angegriffen. Ein Zahnarzt aus New York brach nun das Schweigen in der 
Branche dazu. 

Verfaulende Zähne, kaputtes Zahnfleisch und Co 

„Wir sehen massive Entzündungen im Zahnfleisch von Menschen, die bisher immer 
gesund waren und Hohlräume in Zähnen bei Menschen, die noch nie zuvor welche 
hatten“, so Dr. Rob Ramondi, Zahnarzt und Mitbegründer von One Manhattan Dental, 
gegenüber FOX News. Mittlerweile hätten 50 Prozent seiner Patienten durch Nasen-
Mundschutz verursachte Zahnprobleme – von verfaulenden Zähnen, saurem Atem bis 
hin zu zurückweichendem Zahnfleisch. 

Dabei sind Zahnfleischerkrankungen für viele Menschen lebensbedrohlich, wie der 
amerikanische Schlaganfall-Verband in einer Studie nachwies: „Patienten mit 
Zahnfleischerkrankungen hatten doppelt so häufig einen Schlaganfall, der durch die 
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Verhärtung großer Arterien im Gehirn verursacht wurde, wie Patienten ohne 
Zahnfleischerkrankungen.“ 

Negative Mundatmung durch Masken begünstigt 

Viele Zahnärzte gehen mittlerweile davon aus, dass die oralen Infektionen 
hauptsächlich durch die Neigung der Menschen zum Mundatmen beim Tragen einer 
Maske verursacht werden. Mundatmung führt zudem zu deutlich mehr 
Nebenwirkungen als reinen Zahninfektionen. Denn das Umgehen der Nasenhöhle 
verweigert dem Körper Stickoxid (ein kritischer Blutgefäßdilatator). Die Nasenhöhle 
erwärmt und reinigt zudem die Luft, bevor sie auf die Lunge trifft. 

Möglicherweise sind die zunehmenden Zahnprobleme aber auch auf das 
„Bakterienwachstum auf einer gebrauchten Maske“ zurückzuführen, wie Prof. Denis 
Rancourt in seiner Arbeit „Masks Don’t Work“ spekuliert. Masken schaffen eine feuchte 
Umgebung vor dem Mund, in der sich Bakterien ungehindert vermehren können, 
während das körpereigene Immunsystem natürlich nicht reagieren kann. Maske und 
Mund-Nasenschutz führen somit zu weit mehr gesundheitlichen Problemen, als bisher 
angenommen. 

https://www.idowa.de/inhalt.keine-belege-fuer-die-wirkung-robert-koch-
institut-aendert-einschaetzung-zu-mundschutz.a15dfa7b-e7fc-4b38-a85a-
5663abe98ce1.html  
Keine Belege für die Wirkung Robert Koch-Institut ändert Einschätzung 
zu Mundschutz  
dpa,  02.04.20 20 - 16:24 Uhr  

 

Eleni Rompo ti (l) und D imitrios Chatzis savidis fertigen in ihrer Änderungsschneiderei in München Mu ndschutz-Masken an. F oto: Peter Kneffel/dpa/d pa  

Eleni Rompoti (l) und Dimitrios Chatzissavidis fertigen in ihrer Änderungsschneiderei in München 
Mundschutz-Masken an. Foto: Peter Kneffel/dpa/dpa  
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Knappes Gut, hilfreiches Accessoire oder Pflichtkleidungsstück - über Masken wird in der Corona-Krise 
immer wieder diskutiert. Aber was nutzen die einzelnen Maskentypen? 

Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in der Coronakrise seine Einschätzung für das Tragen von 
Mundschutz geändert. 

Wenn Menschen - auch ohne Symptome - vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer 
Übertragung von Viren auf andere mindern, hieß es auf der Internetseite der Bundesbehörde. 
Wissenschaftlich belegt sei das aber nicht. Zuvor hatte das RKI den Mundschutz nur Menschen mit akuten 
Atemwegserkrankungen empfohlen. 

Nicht jeder, der mit Sars-CoV-2 infiziert ist, bemerke das auch, hieß es. Manche Infizierte erkrankten gar 
nicht, könnten den Erreger aber trotzdem weitergeben. Regeln zum Husten- und Niesen, zur Händehygiene 
und zum Mindestabstand sollten auch mit Masken weiterhin eingehalten werden. Außerdem gebe es keine 
hinreichenden Belege dafür, dass ein Mund-Nasen-Schutz oder eine selbstgenähte Maske einen selbst vor 
einer Ansteckung schützt. 

Das RKI bezieht sich in seiner neuen Einschätzung auf sogenannten Mund-Nasen-Schutz und auf 
Behelfsmasken aus Stoff. Ein Überblick über die verschiedenen Schutzmasken: 

SELBSTGEMACHTE MASKEN: Im Netz kursieren zahlreiche Schnittmuster und Faltanleitungen für einen 
selbstgemachten Mundschutz - oder auch Community Mask genannt. Das ist besonders vor dem 
Hintergrund der Knappheit medizinischer Masken eine kluge Idee, sagte der Virologe Christian Drosten dem 
NDR. Die Schutzeigenschaften hängen aber stark von Material und Nutzung ab. Fest gewebte sind besser 
geeignet als leicht gewebte Stoffe. Eine wissenschaftlich nachgewiesene Schutzwirkung haben die Masken 
aber nicht. Es wird aber vermutet, dass sie das Risiko einer Ansteckung verringern, weil sie den 
Tröpfchenauswurf reduzieren und das Bewusstsein für achtsamen Umgang mit sich und anderen 
unterstützen können. Hygienevorschriften und Abstandsregeln sollten trotzdem eingehalten werden. 

MUND-NASEN-SCHUTZ: Auch diese Masken dienen vor allem dem Schutz von Mitmenschen. In 
medizinischen Einrichtungen sind sie derzeit häufig knapp. Der sogenannte Mund-Nasen-Schutz fängt 
ebenfalls Flüssigkeitsspritzer und Tröpfchen in der Ausatemluft der tragenden Person ab. So kann das 
Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringert werden. Den 
Träger können sie auch vor größeren Tröpfchen aus der Umgebung schützen. Einen ausreichenden Schutz 
vor Viren und Bakterien bieten auch sie nicht, weil die Masken nicht abschließend auf dem Gesicht sitzen. 
So können etwa kleine Tröpfchen in der Luft eingeatmet werden. Auch mit diesen Masken gelten also 
weiter die Regeln für Händehygiene und Sicherheitsabstand. 

FFP-MASKEN: Die Abkürzung FFP steht für Filtering Face Piece - also etwa filternder Gesichtsschutz. Sie 
werden in drei Klassen unterschieden: 1, 2 und 3. Sie schützen in unterschiedlichen Graden vor festen und 
flüssigen Partikeln, wobei 3 die höchste Schutzklasse darstellt. Um sich vor Corona-Viren zu schützen, 
empfehlen Experten Masken der Klasse 2 und 3. Weil der Filter einer FFP-3-Maske sehr dicht ist, fällt das 
Atmen damit schwer. Die Maske kann daher nur für kurze Zeiträume getragen werden. Die medizinischen 
Masken inklusive der OP-Masken sind derzeit häufig knapp. Viele Experten plädieren darum dafür, diese 
Schutzmasken primär Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen vorzubehalten. 
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Anmerkung: Der Rechnungshof schrieb: 30-50 % aller staatlichen 
Mediengelder werden NICHT veröffentlicht! 
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Biologe Clemens Arvay: "ICH BIN KEIN IMPF-KRITIKER!" (Pressemitteilung) 

 
Clemens Arvay ist ein großer Corona-Impfkritiker, seine YouTube-Videos haben 
hunderttausende Aufrufe. Experten widersprechen ihm – was sagt er selbst dazu? 
Der 40-Jährige ist ein bekannter Biologe und Buchautor in Österreich. Mit mehreren YouTube-Videos zu 
den Impfstudien, deren Umsetzung er stark kritisiert, machte er von sich reden. Studiert hat er 
Landschaftsökologie. Kritiker unterstellen ihm begrenztes Wissen zu Impfthemen. Wir haben mit dem 
Mann gesprochen. 

Warum Kritiker der verkürzten (teleskopierten) Impfstoffzulassungsverfahren gegen COVID-19 nicht als 
"Impfkritiker" bezeichnet werden sollten. Eine Pressemitteilung des Biologen (Gesundheitsökologen) 
Clemens Arvay. www.clemensarvay.com ---  

FUSSNOTEN ---  

[1] Frühere Publikationen von Clemens Arvay über COVID-19-Impfstoffe und deren Risiken bei 
teleskopierten Zulassungsverfahren: (a) Aktuelles Video: https://youtu.be/Z1PU0YqtYPU, (b) Weiteres 
Video: https://youtu.be/Pv6tzWfDK-w, (c) Arvays Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung: 
https://saez.ch/article/doi/saez.2020...  

[2] Interview mit Clemens Arvay im Südkurier: https://www.suedkurier.de/ueberregion...  

[3] Beitrag in DW (Deutsche Welle) zum Thema COVID-19-Impfstoffe mit Clemens Arvay: 
https://www.dw.com/de/covid-19-schwie...  

[4] Der renommierte Genetikers William Haseltine warnt vor erheblichen Gefahren durch teleskopierte 
Impfstoffzulassungsverfahren: https://www.scientificamerican.com/ar...  
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[5] William Haseltine äußert sich zu der mangelhaften Wirkung des „Oxford-Impfstoffs“ im 
Primatenversuch: https://www.forbes.com/sites/williamh...  

[6] Shibo Jiang über grundlegende Probleme rascher Impfstoffzulassungsverfahren: 
https://www.nature.com/articles/d4158...  

[7] 140 Akademien der Wissenschaften gegen „Impfstoffnationalismus“ und Verkürzungen: https://pflege-
professionell.at/at-co...  

[8] Lobbyverband Vaccines Europa spricht von erhöhtem Risiko und will Haftungsfreistellungen: 
https://www.ft.com/content/12f7da5b-9... 

 
Markus Gelau 
"liebe bürger, 

in 8-10 wochen werden die verletzten und zahlen von todesfällen bei glätte- frost- und skiunfällen im 
vergleich zum juli explodieren. das besorgt mich sehr. wir werden nicht umhin kommen, winterliches 
autofahren und den wintersport zu verbieten. ebenso erkläre ich hiermit alle höhenlagen ab 1.012 metern zu 
risikogebieten. aufgrund der gefahrenlage verbiete ich jede übernachtung in vorbenannten risikogebieten. 
weiter herrscht ab sofort, spätestens jedoch ab 1. november, in allen bundesländern pudelmützen-pflicht. in 
öffentlichen verkehrsmitteln, beim bäcker, im restaurant. wer ohne pudelmütze angetroffen wird, wird mit 
bußgeldern bis zu 1.000 € belangt. es kann nicht sein, dass das ganze land unter der unvernunft einiger 
weniger zu leiden hat. wir können die verbote erst lockern, wenn wieder schneefreie winter zur verfügung 
stehen." 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matthias Matussek 
Wie kann es sein, dass ein Interview mit den Autoren dieses Nr.1 - Bestsellers, welche mit plausiblen 
Gründen die Maßnahmen gegen die Corona-Schrecken für hysterisch und sinnlos halten, nur in einer 
Provinz-Zeitung steht und nicht in Spiegel, Zeit, Stern etc. ? Und die vielen, denen die Argumente dieser 
Wissenschaftler einleuchten, zu „Idioten“ erklärt werden? (Darunter wohl auch sämtliche skandinavischen 
Länder, die Niederlande, die Schweiz u.a.) 
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https://www.tagesschau.de/faktenfinder/drosten-pcr-test-

101.html?fbclid=IwAR2VNeRy92nml7IBvD150OU1TdozMyUSW2nCwD-ij1pGsGfJGSIPoOCKinY 

 

Drosten und die PCR-TestsWas ist an den Vorwürfen dran? 

Stand: 05.10.2020 15:33 Uhr 

Mehrfach haben Kritiker dem Virologen Drosten vorgeworfen, seine Meinung 

geändert zu haben. Das war der Fall, wenn es neue Erkenntnisse gab. Bei den 

PCR-Tests hat er jedoch keine Kehrtwende vollzogen. 
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Von Wulf Rohwedder, Redaktion ARD-Faktenfinder 

Nicht exakt genug oder viel zu empfindlich - aus beiden Gründen soll 

der Polymerase-Kettenreaktion-Test (PCR) nicht geeignet sein, um Infektionen 

zuverlässig zu ermitteln, behaupten seine Kritiker. Für eine zu hohe Empfindlichkeit 

führen sie nun ausgerechnet den Virologen Christian Drosten von der Charité an, den 

Entwickler des SARS-Cov2-Infektionstests. 

Dieser soll eine Kehrtwendung um 180 Grad vollzogen haben. Der angebliche 

Beweis: Ein Interview des Virologen mit der "Wirtschaftswoche" aus dem Jahr 2014, 

in dem Drosten die Testmethode für eine Übertreibung der Ausmaße der Mers-

Epidemie verantwortlich gemacht habe: 
Ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus 
nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben 
einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgend etwas 
davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind 
nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik 
enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu 
kommt, dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben. 

Das klingt in der Tat danach, als ob der PCR-Test auch in Fällen anschlägt, in dem 

der Proband nicht wirklich infiziert ist. Somit wären ausgerechnet hohe 

Empfindlichkeit und Spezifizität problematisch - die ihrerseits von Kritikern 

bezweifelt werden. 

Werte müssen interpretiert werden 

Um den Hintergrund zu verstehen, muss man verstehen, wie der PCR-Test 

funktioniert: Hierfür werden in der Probe enthaltene Erbgutspuren in mehreren 

Zyklen immer wieder verdoppelt. Ist eine einzelne Spur vorhanden, so sind es nach 

dem zweiten Zyklus bereits zwei, nach drei Zyklen vier, nach zehn 1024 und nach 20 

Zyklen 1.048.576 und so weiter. 

So kann es passieren, dass der PCR-Test auf einzelne Virenbruchstücke anschlägt, 

obwohl in der Probe keine aktiven Viren mehr vorhanden sind. Das Phänomen ist den 

Wissenschaftlern bekannt: Sie setzen daher einen Schwellenwert (cycle Threshold, 

cT), wie viele Zyklen notwendig sind, bis eine wirklich relevante Anzahl von 

Virusspuren festgestellt werden kann. Je mehr Zyklen benötigt werden, umso 
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geringer war die Konzentration in der Ursprungsprobe - und damit auch die 

Wahrscheinlichkeit einer Infektion. 

 

Coronavirus 

Wie ansteckend sind die Patienten? 
Gesunheitsämter wissen oft nicht, wie ansteckend Corona-Infizierte sind. | mehr 

Der Virologe Drosten hat im NDR-Podcast selbst auf dieses Problem aufmerksam 

gemacht - und empfiehlt, einen Referenzwert für eine Infektion festzusetzen: "Ich 

finde es jetzt nicht falsch, wenn gerade auch in USA gesagt wird, lass uns einfach 

mal einen cT-Wert festlegen, ich würde da auch mitgehen." 

Allerdings warnt er davor, diesen als absolutes Kriterium anzuerkennen, solange es 

keine einheitlichen Standards gibt: "Ein cT-Wert von 30 in dem einen Labor ist nicht 

dasselbe in Form von Viruslast wie ein cT-Wert von 30 in einem anderen Labor." 

Hierbei spielen Faktoren wie die Probengröße und Behandlung sowie die Ausstattung 

und die Qualität des Labors eine Rolle. Hier wäre eine Standardisierung notwendig, 

meint Drosten, und schlägt hierfür eine ermittelte Anzahl von einer Million Kopien 

pro Abstrich-Tupfer oder pro Milliliter Flüssigkeit vor. 

Oft weitere Tests sinnvoll 

Das Robert Koch-Institut empfiehlt ebenfalls in seinen Hinweisen zu den SARS-

CoV-2-Tests, weitere Faktoren wie das Probevolumen hinzuzuziehen und im 

Zweifelsfall weitere Testverfahren wie das Anlegen von Zellkulturen anzuwenden, 

um die tatsächliche Infektiösität zu ermitteln. Drosten hofft zudem, dass in absehbarer 
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Zeit zuverlässige Antigen-Schnelltests verfügbar sind, mit denen die Infektiösität 

einer Person schnell und ohne Laborunterstützung vor Ort festgestellt werden kann. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sigrun Karre 

Hab mir gerade relativ teure Tickets fürs Schauspielhaus gekauft, es gilt während der gesamten Aufführung 
trotz Abstand etc. Maskenpflicht, was meine Vorfreude zugegeben etwas schmälert, auch wenn ich es 
überleben werde. Was mich aber wirklich wundert: Im Kino muss man, sobald man sitzt, keine Maske 
tragen. Wo genau liegt denn der Unterschied zwischen Kino und Theater in Hinblick auf eine mögliche 
Ansteckung? Und wie ist das eigentlich so für SchauspielerInnen vor maskiertem Publikum zu spielen? 
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https://www.derstandard.at/story/2000067113437/warum-das-gehirn-so-katastrophal-auf-

sauerstoffmangelnden-reagiert?fbclid=IwAR2acmCD2x2BxX5C9L8-

lg1CDrIgRKX22ftoYPtR3omykLXJ3R-LEunhLV4 

ERKENNTNISSE 

Warum das Gehirn so katastrophal auf 
Sauerstoffmangel reagiert 
Bei Sauerstoffmangel wird das Enzym NOX4 in Organen und Muskeln produziert, es zerstört die Blut-Hirn-
Schranke 

4. November 2017, 00:40 
  

Kein anderes Organ reagiert auf mangelnden Sauerstoff so extrem wie das Gehirn – dieser Umstand gibt der 
Medizin seit Jahren Rätsel auf. Die Lösung entdeckten jetzt Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen (UDE) am Universitätsklinikum Essen zusammen mit ihren Kollegen vom 
Akademischen Krankenhaus in Maastricht (UMC+). 

Ein Schlaganfall entsteht durch ein Blutgerinnsel, das eine Arterie im Gehirn verschließt. Durch die 
Sauerstoffunterversorgung können Teile des Gehirns absterben oder dauerhaft geschädigt werden, so dass 
schwere Lähmungen oder Sprachstörungen entstehen. 

Eine entscheidende Rolle spielt hierbei das Enzym NOX4. Bei Sauerstoffmangel wird es in verschiedenen 
Organen und Muskeln produziert, wirkt sich aber nur im Gehirn derart verheerend aus. 

Warum das so ist, wurde nun bis auf Zell-Ebene entschlüsselt: Es zerstört die Blut-Hirn-Schranke, die das 
Gehirn vor Infektionen schützt und die Signalübertragung für Hirnfunktionen gewährleistet. 

Fundamentale Erkenntnisse 

Obendrein löst das Enzym eine Art Selbstzerstörungsmechanismus in Nervenzellen aus. "Wird das NOX4-
Gen jedoch ausgeschaltet oder das Enzym nach dem Schlaganfall medikamentös gehemmt, bleiben die Blut-
Hirn-Schranke und das Gehirngewebe intakt", erklärt der Neurologe Christoph Kleinschnitz von der UDE. 
"Diese fundamentalen Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven, künftig Hirnschäden in Folge eines 
Schlaganfalls zu verhindern." 

Das deutsch-niederländische Wissenschaftlerteam arbeitet nun daran, die Behandlung so schnell wie möglich 
für die klinische Anwendung weiter zu entwickeln. Die Ergebnisse ihrer Forschung lassen sich im 
Wissenschaftsmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) nachlesen. (red, 4.11.2017) 

Weiterlesen: 

Zeit ist Hirn: Was Laien bei einem Schlaganfall tun können 

Blut-Hirn-Schranke: Wie ein Loch im Kopf 
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Schlaganfall: Wie Gerinnsel heute entfernt werden 

Mehr zum Thema "Neurologie" 
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Partei zur nachhaltigen Neuorientierung in Politik und Gesellschaft 

Fünfter offener Brief betr. Corona:  
(DRAUFKLICKEN um zum 5. Offfen Brief zu kommen!) 

https://drive.google.com/file/d/1Py4SHrA9s5ammAjqLe6sov6q82kiqAP_/view?fbclid=IwAR1AD3ycxwcXf

BufJTT-MPTai4bZAQ-2BQPsU2TxogiEhzbjBrsC0v1PS-I 

 

 

 

Die Sterblichkeit des Coronavirus liege in Wirklichkeit viel niedriger als gedacht und die Gesellschaft habe 
übertrieben Angst: "Wir müssen mit dem Überdramatisieren aufhören". Hendrik Streeck empfiehlt daher 
eine Rückkehr zur Lebensnormalität 

https://web.de/.../virologe-hendrik-streeck...Hendrik Streeck fordert ein Ende der Verbotspolitik in der 
Corona-Pandemie 

Aktualisiert am 05. Oktober 2020, 14:00 Uhr 

Die Sterblichkeit des Coronavirus liege in Wirklichkeit viel niedriger als gedacht und die 
Gesellschaft habe übertrieben Angst: "Wir müssen mit dem Überdramatisieren aufhören". 
Hendrik Streeck empfiehlt daher eine Rückkehr zur Lebensnormalität. 
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EINE KOLUMNE 
von Wolfram Weimer 
 
Diese Kolumne stellt die Sicht des Autors dar. Hier finden Sie Informationen dazu, wie wir mit 
Meinungen in Texten umgehen. 

Wolfram Weimer traf Hendrik Streeck am Rande des Wirtschaftsgipfels "Neu Denken" in 
Hamburg zum Gespräch. 

Der Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck kritisiert, dass es in 
Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie "zu viel Angst" gebe. Das Risiko der 
Krankheit COVID-19 sei inzwischen gut kalkulierbar und legitimiere eine übertriebene 
Verbotspolitik nicht mehr, sagte Streeck in Hamburg. 

Man habe in Deutschland derzeit eine völlig normale Sterblichkeitsrate. Bei der Hitzewelle 2018 
und bei der Grippewelle 2017 habe man sehr viel deutlicher eine Übersterblichkeit gesehen. "Wir 
haben es mit einem ernstzunehmenden Virus zu tun, aber wir dürfen dieses Virus nicht mehr 
überdramatisieren." 

Streeck wies darauf hin, dass die Sterblichkeit von Corona-Infizierten sehr viel niedriger sei als 
man das im Frühjahr befürchtet hatte. "Dieses Virus ist tödlich nur für wenige. Genauso wie 
viele andere Viren auch", meinte Streeck. 

Die zunehmenden Erkenntnisse der Wissenschaft sollten Mut machen: Es gebe fast keine 
Übertragung über Gegenstände. Auch gebe es im normalen Alltagsgeschäft - etwa im 
Einzelhandel - wenige Ansteckungsrisiken. Viele Infektionen verliefen komplett ohne Symptome. 
Nur noch fünf Prozent der Infizierten bräuchten überhaupt eine klinische Versorgung, 
weitaus weniger gar eine intensivmedizinische. 

Hendrik Streeck: "Corona wird nicht unser Untergang sein" 

Streeck wies darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate höchstens bei 0,37 Prozent liege. Die gut 
erforschte brasilianische Metropole Manaus melde eine Sterblichkeitsrate von 0,28 Prozent. "Das 
lässt sich einordnen", meint Streeck. Corona sei deutlich gefährlicher als normale 
Grippewellen, aber "Corona wird nicht unser Untergang sein". 

Die Angst vor dem Coronavirus sei häufig irrational. Zu häufig würden kleinste Nebenrisiko-
Wahrscheinlichkeiten zu großen Themen von Politik und Medien. "Das Virus ist zu politisch 
geworden, obwohl es eigentlich nicht politisch sein sollte", klagte der Virologe. 

Streeck plädiert für ein Ende des Krisen- und Panikmodus, der Umgang mit dem Virus müsse 
zur in ein normales Risikohandling wie bei vielen anderen Risiken des Lebens auch 
übergehen. Ängste zu schüren sei der falsche Weg, weil man damit die Gesellschaft spalte und 
die Akzeptanz für eigenverantwortliche Achtsamkeit schwäche. 
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Maskenpflichten etwa an der frischen Luft seien unsinnig. "Wir brauchen einen Wechsel im 
Krisenmanagement. Wir dürfen die Krise nicht verwalten, sondern müssen Lösungen finden. 
Sorgsam pragmatische Lösungen", empfiehlt der Virologe. 

Infektionszahlen dürfen nicht mehr im Haupt-Fokus stehen 

Die Infektionszahlen dürften nicht mehr im Haupt-Fokus stehen. Man müsse auch den echten 
Krankheitsausbruch ins Auge fassen wie die Auslastung in der stationären Behandlung und der 
Anteil der belegten Intensivbetten. Dementsprechend definierte Schwellenwerte könnten somit 
striktere Maßnahmen im Alltagsleben vorgeben. 

Streeck plädiert für "eine neue Routine". Man solle sich vor Sorglosigkeit hüten, aber mit dem 
Risiko intelligent umzugehen lernen. Wenn öffentliche Veranstaltungen gute 
Hygienekonzepte verfolgten, solle man sie auch stattfinden lassen. "Wir können nicht auf einen 
Pauseknopf des Lebens drücken und glauben, das Virus sei dann vorbei", mahnt Streeck. 

Streeck warnt vor dem Irrglauben, man könne das Virus irgendwie besiegen. Dies werde nicht 
einmal durch den härtesten Lockdown gelingen. Nach der zweiten werde es auch eine dritte 
und vierte Infektionswelle geben. "Wir sind in einer Dauerwelle. Wir müssen uns damit abfinden, 
das Virus wird normaler Teil unseres Lebens werden." 

Das sollte uns aber keine Angst machen, das Virus sei schlichtweg da, nicht nur in diesem Herbst, 
sondern auch im nächsten Sommer, "und auch in Jahrzehnten noch". Selbst mit Impfstoffen sei 
es der Menschheit erst ein einziges Mal (bei Pocken) gelungen, einen Virus durch einen Impfstoff 
auszurotten. 

Fazit: "Viele von uns werden Bekanntschaft mit diesem Virus machen, ob wir wollen oder 
nicht." 

 

Coronavirus 

Neue Studien: Autoimmunreaktion könnte schwere COVID-19-Verläufe auslösen 
von Nina Bürger 

 

2.000 Infektionen pro Tag seien keine hohe Zahl 

Das Infektionsgeschehen im Herbst werde sich massiv beleben, sagt Streeck voraus. 2.000 
Infektionen pro Tag seien keine hohe Zahl, das Zehnfache müsse man erwarten. Man wisse nun 
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aber, dass durch Abstandsregelungen und das Tragen von Masken die Infektionsdosen stark 
verringert werden, was wiederum zu milderen Symptomen führe. 

Streeck: "Ich setze darauf, dass die Leute Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für andere Menschen. Fast jeder von uns kennt ältere Menschen oder Menschen 
aus Risikogruppen, für die eine Infektion gefährlich werden kann. So eine Pandemie kann man 
nur gemeinsam bewältigen." 

Er warnt zudem davor, zu viel Hoffnung in einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu setzen. 
Seiner Einschätzung nach seien die rasch entwickelten Impfstoffe unsicher in Wirksamkeit 
und Nebenwirkungen: "Gerade in der letzten Phase gibt es Überraschungen, mit denen man 
häufig nicht rechnet." 

Es gibt viele Erreger wie die Tuberkulose oder Malaria, wo wir immer noch keinen Impfstoff haben, 
obwohl Millionen Menschen jedes Jahr daran sterben. 

Streeck vermutet, dass auch ohne den massenhaften Einsatz von Impfstoffen die Pandemie 
zusehends abflaue. Man verzeichne in großen Ballungsräumen der Erde zusehends eine 
Herdenimmunität. Streeck nennt dazu als Beispiele Brasilien, die USA, Schweden und Indien. 
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RUBIKON: Im Gespräch: „Das Therapie-Desaster“ 
(Claus Köhnlein und Flavio von Witzleben) 
https://www.youtube.com/watch?v=uijUzY4Prpw&ab_channel=Rubikon 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Martin Hausen 
COVID-103 
 
Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete sehen eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch das Tragen von 
Masken bei Kindern. Recherchen ergaben, dass es noch keine Studien dazu gibt. Hunderte von Anfragen bei 
der Bundesregierung zeigen, dass es dort offenbar kein Interesse an Untersuchungen gibt. Somit kann man 
gesundheitliche Schäden nicht ausschließen. Ausgeschlossen wird allerdings die Haftung der Regierung, so 
dass die Verantwortung bei den Eltern liegt. 
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https://www.nachrichtenspiegel.de/2020/10/04/fatale-maskenpflicht-fuer-schulkinder-strafanzeige-gegen-

bayerische-landesregierung-wegen-fahrlaessiger-toetung-misshandlung-schutzbefohlener-u-

a/?fbclid=IwAR0ZB50_06hsRlQlS_WIanTiH6B0cqyHOGFWcHR8INkGOyxqzVXblxM-h4Q 

Fatale Maskenpflicht für Schulkinder: Strafanzeige 
gegen Bayerische Landesregierung wegen 
fahrlässiger Tötung, Misshandlung Schutzbefohlener 
u.a. 
VON RA WILFRIED SCHMITZ ⋅ 4. OKTOBER 2020 ⋅ 
Von hier aus gelangen Sie auf die Autorenseite von RA Wilfried Schmitzund koennen alle kommenen Artikel mit "Link speichern unter" 
abonieren. 
TAGS:  KINDER, MASKENPFLICHT, SCHULE, STRAFANZEIGE 
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An die 

Staatsanwaltschaft München I 

Linprunstraße 25 

80335 München 

Selfkant, den 1.10.2020  

Per beA und (für Nicht-Anwälte) per Fax: 089 / 5597-431 

(nicht per Mail) 

  

Strafanzeige wegen der Einführung der Maskenpflicht für 
Schulkinder 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit stelle ich Strafantrag und erstatte ich 

                       Strafanzeige 

gegen 

alle Mitglieder der Bayerischen Landesregierung 

wegen aller in Betracht kommenden Straftatbestände und Beteiligungsformen 
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insbesondere wegen des Tatverdachts 

der fahrlässigen Tötung gem. § 222 StGB, 

der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge gem. §§ 223, 227, 340 StGB, 

der Nötigung im Amt durch aktives Tun und Unterlassen gem. §§ 240 Abs. 4, 13 StGB 

des Verleitens von Untergebenen zu einer Straftat gem. § 357 StGB, 

der Misshandlung Schutzbefohlener durch aktives Tun und Unterlassen gem. §§ 225, 13 StGB, 

jeweils (soweit Vorsatzdelikte in Bezug genommen werden) auch gemeinschaftlich gem. § 25 Abs. 2 

StGB. 

Ich stelle klar: Alle Menschen, die sich dieser Strafanzeige anschließen möchten, dürfen diese Anzeige als 

Anlage oder als Textvorlage verwenden und – auch gemeinsam mit Dritten – für eine eigene Strafanzeige 

gegen die Landesregierung des Freistaates Bayern verwenden und (postalisch oder per Fax) bei der 

Staatsanwaltschaft München einreichen.  

Begründung: 

 I. 

 Bekanntlich gibt es im Freistaat Bayern seit Monaten die Pflicht, in bestimmten öffentlichen Räumen eine 

Mund-Nasen-Bedeckung (nachfolgend: Maskenpflicht) zu tragen. 

1. 

Nach der derzeit geltenden sechsten Bayerischen Infektions-schutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) 

vom 19. Juni 2020 (BayMBl. Nr. 348, BayRS 2126-1-10-G), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 22. 

September 2020 (BayMBl. Nr. 535) geändert worden ist, gilt zu dieser Maskenpflicht gem. § dieser 

Verordnung folgende allgemeine Regelung (Zitat): 

„(1) 1Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren 

und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. 2Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen 

zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 3In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung 

zu achten. 

(2) Soweit in dieser Verordnung die Verpflichtung vorgesehen ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

(Maskenpflicht), gilt: 

1. 

Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit. 

2. 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 

Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 

einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der 

Trageverpflichtung befreit. 

3. 

Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich 

ist. 

2. 

Nach § 16 der vorgenannten Verordnung gilt für Schulen in Bayern (Zitat): 

„(1) 1Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen sowie die Mittagsbetreuung an Schulen im Sinne des 

Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) sind zulässig, wenn durch 

geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass dem Infektionsschutz Rechnung getragen wird. 2Zu diesem 

Zweck haben die Schulen und die Träger der Mittagsbetreuung ein Schutz- und Hygienekonzept auf der 

Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Gesundheit und Pflege 

zur Verfügung gestellten Hygieneplans (Rahmenhygieneplan) auszuarbeiten und auf Verlangen der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(2) 1Auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. 2Unbeschadet des § 1 Abs. 2 sind von dieser Pflicht 

ausgenommen: 

1. 

Schülerinnen und Schüler 

a) 

nach Betreten des jeweiligen Unterrichtsraums, 

b) 

nach Genehmigung des aufsichtführenden Personals aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder 

schulorganisatorischen Gründen, 

2. 

unterrichtendes Personal und Personal der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung nach 

Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes im Unterrichtsraum oder der jeweiligen Betreuungsräumlichkeit 

sowie 

3. 
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sonstiges nicht unterrichtendes Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht weitere 

Personen anwesend sind. 

3Wird der Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der 

Schulleiter die Person des Schulgeländes verweisen; für Schülerinnen und Schüler gilt dies nur ab der 

Jahrgangsstufe 5. 

(3) 1Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können unter Berücksichtigung des Rahmenhygieneplans 

nach Abs. 1 weitergehende Anordnungen erlassen, wenn am jeweiligen Schulort ein erhöhtes Risiko für eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 2 § 23 bleibt unberührt.“  

3. 

Ergänzend hierzu heißt es in § 8 der vorgenannten Verordnung (Zitat):  

„1Im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und den hierzu gehörenden Einrichtungen besteht 

für Fahr- und Fluggäste sowie für das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahr- 

und Fluggästen kommt, Maskenpflicht. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Schülerbeförderung im 

freigestellten Schülerverkehr. 3Für touristische Reisebusreisen gelten Satz 1 und § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 

mit der Maßgabe entsprechend, dass das Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den 

Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Wohnen, Bau und Verkehr und für 

Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist.“ 

  

II. 

Den unmittelbaren Anlass für diese Strafanzeige gibt folgende Nachricht, die eben in den sozialen Medien 

bekannt geworden ist: 

[Anm.: Dieser von der Bayer. Landesregierung und den Leitmedien noch vor Erörterung näherer Umstände 

als Fakenews bestrittene Tod eines 6-jährigen Mädchens wurde von nahestehenden Personen mittlerweile 

bestätigt. Der den Todesfall kolportierende Arzt Dr. Bodo Schiffmann wird aktuell massiv diffamiert, hat 

jedoch laut eigenem Bekunden unmittelbaren Kontakt zur betroffenen Familie und verfügt auch über eine 

enstprechende Todesurkunde, die allerdings der ärztlichen Schweigepflicht unterliege. Die betroffenen 

Eltern würden laut seiner Schilderung derzeit unter Druck gesetzt, damit die Umstände der Causa nicht 

publik werden. So habe die Polizei eine Liste aller Zeugen und in Kenntnis der Umstände befindlichen 

Personen angefertigt und diese aufgesucht, um ihnen eindringlich ein Absehen von der Weitergabe von 

Informationen nahezulegen –  unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen aufgrund eines „laufenden 

Verfahrens“. Eine Zeugin, die entgegen dem Druck der Exekutive bereit war, vor die Medien zu treten, habe 

sich inzwischen dem Druck gebeugt und ihre Bereitschaft zurückgezogen. Dr. Schiffmann hat auch zum 

Vorwurf Stellung genommen, dass lt. offizieller Polizeimeldung gar kein Mädchen in Schweinfurt 

umgekommen sei: Das Mädchen stamme in der Tat nicht direkt aus Schweinfurt, sondern „aus dem Umkreis 
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von Schweinfurt“. Wir werden die weiteren Entwicklungen um diesen Fall bis zu seiner Klärung weiterhin 

aufmerksam verfolgen.] 

„3. totes Kind wegen der Maske!!!! Zusätzliche Informationen: Am Montag, den 28.09.2020 brach ein 6-

Jähriges Mädchen aus der Nähe von Schweinfurt auf dem Heimweg im Schulbus ebenfalls mit Mund-

Nasenbedeckung Bewusstlos zusammen. Sie sackte auf die neben ihr sitzende Schülerin, die laut zu 

schreien begann. Der Busfahrer hielt an und legte das Mädchen in den Gang des Busses und ließ leider dem 

Mächen die Maske auf und rief per Handy die 112. Der Rettungswagen kam und nahm erst dann die Maske 

ab und versorgte das Kind SOFORT mit Sauerstoff und brachten sie in die Klinik. Von dort aus wurden die 

Eltern informiert, die kurze Zeit später eintrafen und am Bett des Kindes sitzen blieben und warteten auf das 

erneute Aufwachen des Kindes. Noch am Abend verstarb das Kind, ohne wieder das Bewusstsein zu 

erlangen… Lt. behandelndem Arzt, der mit dem betreffenden Kinderarzt der Eltern telefonierte, lag keine 

Vorerkrankung vor und teilte den Eltern nach seiner eigenen Beschau mit, des es sich um eine „CO2-

Vergiftung“ handele und somit kreuzte der Arzt auch die „unnatürliche Todesursache“ an! Daraufhin wird 

gerade eine 2te Beschau (Obduktion) des Kindes in der Rechtsmedizin durchgeführt. Bereits am Morgen 

wollte das Mädchen nicht mehr mit dem Bus in die Schule fahren, da es ihr immer schlecht wurde und sie 

sehr wenig Luft bekam. Sie berichtete schon Tage zuvor von „Flimmernden Bilder“, die sie sehe, aber sie 

dürfe die Maske niemals abnehmen. Die Schülerin der 1. Klasse klagte bereits nach einer Woche Schule über 

die Nebenwirkungen der Maske. Dabei kauften die Eltern dem Mädchen vor der Einschulung extra eine 

besonders „hübsche“ Mund-Nasen-Bedeckung, da sie auch im Unterricht und Sportunterricht getragen 

werden musste!!! … die Einschulung war erst vor ein paar Tagen! Die Informationen stammen von der besten 

Freundin der Mutter des betroffenen Kindes…“ 

Dr. Bodo Schiffmann hat soeben – am 1.10.2020 – in einem Videobeitrag bestätigt, dass die Nachricht von 

diesem neuerlichen Todesfall eines Schulkindes authentisch ist, siehe: 

youtube.com/watch?v=QWQisS7FJAE 

  

III. 

Ganz unabhängig davon, wie eine solche Maskenpflicht während der gesamten Unterrichtsdauer 

strafrechtlich und haftungsrechtlich zu würdigen ist, muss – um die wahre Dimension dieser 

himmelschreienden Ungerechtigkeit deutlich machen zu können – einleitend einmal besonders 

hervorgehoben werden, was gem. der UN-Antifolterkonvention, siehe u.a.:  

https://www.antifolterkonvention.de/definition-der-folter-3153/ 

 unter „Folter“ zu verstehen ist (Zitat): 

„Die UN-Antifolterkonvention enthält in ihrem Artikel 1 eine Definition der Folter: 

Nach Artikel 1 der Konvention versteht man unter Folter jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich 

große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Diese Definition wird durch 
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erklärende Beispiele noch weiter spezifiziert. So muss diese Schmerzen bzw. Leiden zuführende Handlung 

erfolgen: 
 Bsp. um von der Person oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, 
 um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, 
 um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen 
 oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierungen beruhenden Grund. 

Dabei ist allerdings Voraussetzung nach Artikel 1, dass 
 diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
 oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, 
 auf deren Veranlassung 
 oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis 

verursacht werden.“ 

Sind solche völkerrechtswidrigen Verhältnisse jetzt das Ideal, an dem wir die Erziehung unserer Kinder 

ausrichten sollen? Ist das die Welt, die wir unseren Kindern wünschen? 

Der Deutsche Bundestag hat der Kinderrechtskonvention mit Gesetz vom 17. Februar 1992 (BGBl. II S. 121) 

zugestimmt. Nach Ratifikation am 6. März 1992 ist die Konvention am 5. April 1992 für die Bundesrepublik 

Deutschland in Kraft getreten (BGBl. II S. 990). Die dabei zunächst erklärten Vorbehalte sind 2010 

zurückgenommen worden (BGBl. 2011 II S. 600). Damit gilt die KRK als völkerrechtlicher Vertrag in 

Deutschland vollumfänglich im Range eines Bundesgesetzes (Art. 59 Abs. 2 GG). 

Dort heißt es in Art. 19 Abs. 1 (Zitat): 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 

Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 

Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter 

Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der 

Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer 

anderen Person befindet, die das Kind betreut. 

www.dakj.de/stellungnahmen/stellungnahme-der-deutschen-akademie-fuer-kinder-und-jugendmedizin-e-v-

zu-weiteren-einschraenkungen-der-lebensbedingungen-von-kindern-und-jugendlichen-in-der-pandemie-

mit-dem-neuen-coronavirus-sar/ 

Zudem sei den Strafverfolgungsbehörden und den hier Beschuldigten in Erinnerung gerufen, dass am 

2.11.2000 das »Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Änderung des 

Kindesunterhaltsrechts« (BGBl. I, S. 1479) verabschiedet wurde. Sein die Ächtung der Gewalt in der 

Erziehung betreffender Teil trat am 8. November 2000 in Kraft und hat § 1631 Abs. 2 BGB wie folgt gefasst: 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 

andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 
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„Seelische oder psychische Gewalt sind „Haltungen, Gefühle und Aktionen, die zu einer schweren 

Beeinträchtigung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Bezugsperson und Kind führen und dessen 

geistig-seelische Entwicklung zu einer autonomen und lebensbejahenden Persönlichkeit behindern.“ 

(Eggers, 1994) (2). „ 

Quelle: Leitfaden „Handlungsmöglichkeiten und Kooperation im Saarland Leitfaden für Ärztinnen und 

Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte“, herausgegeben vom saarländischen Ministeriums für Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie, Stand 3. Auflage 2014, im Volltext abrufbar unter: 

http://www.zaek-saar.de/aerztekammer_zahnaerzte/uploads/2016/06/broschuere_praevention.pdf 

Seelische Verletzungen „sind auch dann unzulässig, wenn sie nicht zu Erziehungszwecken eingesetzt 

werden….Die objektive Eignung reicht es; es kommt nicht darauf an, dass das Kind durch die Maßnahme 

auch tatsächlich seelisch verletzt wurde (BT-Drs 14/1247 S. 8)….Entwürdigende Maßnahmen liegen i.d.R. 

bereits in den beiden anderen Formen verbotener Erziehungsmittel und sind hier deshalb lediglich als 

Auffangregelung zusätzlich hervorgehoben… Die Entwürdigung kann in der Art der Maßnahme begründet 

sein…. oder in dem Ausmaß und in ihrer Dauer bzw. in den Begleitumständen liegen (wie Einsperren im 

Dunkeln, längeres Verweigern von Blick- und Gesprächskontakt.“(Palandt-Diederichsen, BGB-

Kommentar,  70. Auflage, § 1631, Rn 7 m.w.N.). 

IV. 

Nun zu der Frage, wie sich das Tragen einer Maske auf die Gesundheit ihrer Träger auswirkt, vor allem dann, 

wenn dies unter Zwang geschieht: 

Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich auf die bislang wohl umfangreichste Studie zu den psychischen 

Beschwerden infolge der aktuellen Mund-Nasenschutz-/Maskentragungspflicht-Verordnungen in 

Deutschland der Dipl.-Psychol. Daniela Prosa verweisen, abrufbar im Volltext u.a. unter:  

https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/2751 

https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-content/uploads/2020/07/Studie-zu-Psych.-

Beschwerden-durch-Maskentragungspflicht.pdf 

Diese (Zitat) „deutschlandweit erste umfangreiche und abgeschlossene „Research-Gap“-Studie mit 

merkmalsspezifisch ausreichender Repräsentativität und einer Stichprobengröße von 1.010 fokussiert 

Belastungen, Beschwerden und bereits eingetretene Folgeschäden im Rahmen der aktuellen Mund-

Nasenschutz-Verordnungen“. 

Dort heißt es im einleitenden „Abstract“ u.a. (Zitat): 

„Die Tatsache, dass ca. 60% der sich deutlich mit den Verordnungen belastet erlebenden Menschen schon 

jetzt schwere (psychosoziale) Folgen erlebt, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

aufgrund von aversionsbedingtem MNS-Vermeidungsbestreben, sozialen Rückzug, herabgesetzte 
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gesundheitliche Selbstfürsorge (bis hin zur Vermeidung von Arztterminen) oder die Verstärkung 

vorbestandener gesundheitlicher Probleme (posttraumatische Belastungsstörungen, Herpes, Migräne), 

sprengte alle Erwartungen der Untersucherin. 

Die Ergebnisse drängen auf eine sehr zeitnahe Prüfung der Nutzen-Schaden-Relation der MNS- 

Verordnungen.“ (Zitat Ende) 

Da die nähere Wiedergabe der Inhalte dieser 128-seitigen Studie den Umfang dieses Schriftsatzes sprengen 

würde, möchte ich zur Vermeidung von Wiederholungen und zur Wahrung der Übersichtlichkeit im Übrigen 

vollumfänglich auf den Inhalt dieser Studie verweisen und sie damit zum Gegenstand meines Vortrags 

erheben. 

Auch ohne diese Maskenpflicht wurden die Kinder infolge der Coronavirus-Lockdown-Maßnahmen schon 

massiv in ihren Lebenswelten eingeschränkt, was u.a. in der „Stellungnahme der Deutschen Akademie für 

Kinder- und Jugendmedizin e.V. zu weiteren Einschränkungen der Lebensbedingungen von Kindern und 

Jugendlichen in der Pandemie mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2)“ vertieft behandelt wird, abrufbar 

unter: 

https://www.dakj.de/stellungnahmen/stellungnahme-der-deutschen-akademie-fuer-kinder-und-

jugendmedizin-e-v-zu-weiteren-einschraenkungen-der-lebensbedingungen-von-kindern-und-jugendlichen-

in-der-pandemie-mit-dem-neuen-coronavirus-sar/ 

Und jetzt sollen die Kinder über diese ohnehin schon massiven Einschränkungen hinaus grundsätzlich auch 

noch während des gesamten Unterrichts eine Maske tragen?? 

Für eine solche Maßnahme gibt es überhaupt keinen Anlass und keine Rechtfertigung, zumal das Tragen 

einer Maske nach der Meinung zahlreicher Experten in diesem Kontext (Infektionsschutz) regelmäßig 

ohnehin mit keinerlei Nutzen, dafür aber nachweislich mit vielen weiteren Nachteilen verbunden ist. 

Um diese Behauptung zu belegen und glaubhaft zu machen, möchte ich mich hier nur auf die nachfolgenden 

Quellen beschränken: 

1. 

Die Experten Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. Karina Reiss können sich deshalb in ihrem Buch 

„Corona-Fehlalarm“ in ihrem Kapitel zur „Maskenpflicht“ ab Seite 64 auch nicht die einleitende Bemerkung 

verkneifen (Zitat): „Wie dumm kann man eigentlich sein – möchte man fragen. 

Punkt 1) Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass symptomfreie Menschen ohne Husten und 

Fieber die Erkrankung verbreiten 

Punkt 2) Einfach Masken halten die Viren nicht zurück, gerade wenn man hustet 

Punkt 3) Sie schützen bekanntermaßen auch nicht vor Ansteckung. 
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Größe Corona-Virus: 160 Nanometer (0,16 Mikrometer), Größe „Poren“ in einfachen Baumwollmasken 0,3 

Mikrometer. Sie fliegen durch herkömmliche Masken oder Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff durch wie 

durch ein offenes Fenster. …“ (Zitat Ende) 

Sehr aufschlussreich ist auch der Beitrag „Pandemie Spezial – Hauptsache Maske!?“ von Prof. Dr. Markus 

Veit, für jeden kostenlos abrufbar unter: 

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-33-2020/hauptsache-maske 

Prof. Dr. Veit wendet sich mit diesem Beitrag erklärtermaßen dagegen, dass „wir von den Medien, selbst 

ernannten „Faktencheckern“ und Politikern mit Halbwahrheiten zu Masken belehrt“ werden, er ist regelrecht 

„entsetzt über Stellungnahmen aus der Politik und von den Medien und schließlich auch in jüngster Zeit über 

Urteilsbegründungen zur Maskenpflicht“ sowie „den undifferenzierten Umgang mit der Thematik seitens der 

agierenden Kolleginnen und Kollegen.“ 

Und es ist wirklich unfassbar, dass auch so viele Schulleiter sich – in Unkenntnis solcher Zusammenhänge – 

dem Wahn hingegeben haben und immer noch hingeben, dass sie „kraft Hausrecht“ berechtigt wären, von 

Kindern das Tragen einer Maske im Unterricht zu verlangen, wobei offensichtlich ist, dass entsprechende 

„Empfehlungen“ von Schulleitern im Schulalltag von den Schülern faktisch als verpflichtend 

wahrgenommen werden und Kinder, die hier nicht mitmachen wollen, von Lehrern und Mitschülern offen 

oder subtil angefeindet werden. 

2. 

Demgegenüber ist das Tragen einer Maske für den Träger – was auch den hier Beschuldigten positiv bekannt 

sein muss – mit zahlreichen Risiken und Gefahren verbunden. 

a) 

In der Doktorarbeit von Ulrike Butz mit dem Titel „Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von 

Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal“ aus dem Jahre 2004, im 

Volltext abrufbar unter: 

https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf 

lautet das zusammenfassende Ergebnis, dass „unter chirurgischen Gesichtsmasken“ (auch) bei normal 

atmenden Personen durch die beeinträchtigte Permeabilität (Anmerkung des Unterzeichners: 

Durchlässigkeit) der Masken eine „Akkumulation von Kohlendioxid“ verursacht wird (ebenda, S. 43). Weiter 

heißt es dort (Zitat): Die Akkumulation von Kohlendioxid (22,49 mmHg, STEV 2,30) unter jeder 

untersuchten chirurgischen Operationsmaske erhöhte den transkutan gemessenen Kohlendioxid-Partialdruck 

(5,60 mmHG, STEV 2,38). Eine kompensatorische Erhöhung der Atemfrequenz oder ein Abfall der 
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Sauerstoffsättigung wurde dabei nicht nachgewiesen. Da Hyperkapnie (Anm. des Unterzeichners: erhöhter 

Kohlendioxidgehalt im Blut) verschiedene Hirnfunktionen einschränken kann…“. 

Sogar das – m.E. wenig seriöse und zuverlässige, hier aber mal heranziehbare – Wikipedia beschreibt 

die Symptome von Hyperkapnie wie folgt (Zitat): 

„Anfangs kommt es zu einer Hautrötung, Muskelzuckungen, Extrasystolen. Im fortgeschrittenen 

Stadium treten Panik, Krampfanfälle, Bewusstseinsstörungen und schließlich Koma (CO2-Narkose) 

auf.“ 

Dass die Bevölkerung nicht einmal über diese generellen Gefahren einer Maskentragung aufgeklärt worden 

ist, kann man aus meiner Sicht nur noch als unverantwortliche Gefährdung der Gesundheit unzähliger 

Menschen bezeichnen. 

b) 

Die Wahrheit ist aber wahrscheinlich noch dramatischer: 

Der Biologe Clemens G. Arvay hat am 3.4.2020 ein YouTube-Video mit dem Titel „Was für ein FIASKO, 

Herr Kurz!“ veröffentlicht, in dem er den Maskenzwang gerade auch wegen seiner eigenen Beobachtungen 

im Alltag als „fatal“ bzw. „einziges Fiasko“ kritisiert, weil in den Falten der Masken ein „virenfreundliches 

Klima“ entstehe, mit dem diese Viren möglichst lange am Leben bzw. aktiv erhalten werden. 

youtube.com/watch?v=folhXr4gPIg&feature=youtu.be 

Er bezeichnet diese Maskenpflicht deshalb als völlig „kontraproduktiv“ bzw. „vollkommener Schwachsinn“. 

Es gäbe „rote Linien, über die Menschen mit Verstand“ nicht gehen wollen“. Aus seiner Sicht wäre es viel 

besser die Masken einfach wegzulassen. 

c) 

Und auch der Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert die Maskenpflicht scharf, wie 

sogar tagesschau.de berichtet. Er und der Kinderarzt Thomas Fischbach werden in dem Artikel „Trügerische 

Sicherheit durch Masken?“ unter dem Link: 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-mundschutz-101.html 

wie folgt zitiert (Zitat): 

„Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die in ganz Deutschland im Kampf gegen das 

Coronavirus geltende Maskenpflicht scharf kritisiert. Wer eine Maske trage, werde durch ein trügerisches 

Sicherheitsgefühl dazu verleitet, den „allein entscheidenden Mindestabstand“ zu vergessen, sagte 

Montgomery der „Rheinischen Post“. Auch könnten die Masken bei unsachgemäßem Gebrauch 

gefährlich werden, warnte der Vorsitzende des Weltärztebundes. 
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Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen werde die Gesichtshaut berührt, schneller sei 

eine Infektion kaum möglich. Er trage zwar selber „aus Höflichkeit und Solidarität“ eine Maske, halte aber 

eine gesetzliche Pflicht für „falsch“. 

Montgomery kritisierte auch, dass Landesregierungen das Tragen einfacher Masken wie auch die 

Verwendung von Schals oder Tüchern für den Atemschutz als ausreichend bezeichnen. Eine Pflicht 

zum Tragen von Schals oder Tüchern vor dem Gesicht sei „lächerlich„. Er hob zugleich hervor, dass 

„echt wirksame Masken“ derzeit noch für das medizinische Personal, Pflegekräfte und unmittelbar 

Gefährdete gebraucht würden. 

Der Kinder- und Jugendarztpräsident Thomas Fischbach warnte zugleich vor einer Maskenpflicht für 

Kindergartenkinder zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Es mag auch jüngere Kinder geben, die einen 

Mund-Nasen-Schutz akzeptieren, doch die allermeisten werden das eher als Spielzeug betrachten, daran 

herumhantieren und damit die Infektionsgefahr eher noch verstärken„, sagte Fischbach den Zeitungen der 

Funke Mediengruppe. Es sei deswegen unklug, sollten einige Bundesländer das Maskentragen in öffentlichen 

Bereichen sogar für Kleinkinder vorschreiben…“(Zitat Ende). 

d) 

Es ist auch nicht erkennbar, dass Beschuldigten die Möglichkeit bedacht haben, dass das Tragen einer solchen 

Maske ggf. sogar die Gefahr einer Hypoxie begründen könnte. 

Bei einer Hypoxie wird der Körper oder ein Körperteil mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Grund dafür kann 

zum Beispiel eine Lungenerkrankung, eine schwerwiegende Verletzung des Brustkorbs (Thoraxtrauma) oder 

eine Vergiftung sein. Das Gehirn reagiert auf einen Mangel an Sauerstoff besonders empfindlich: Schon nach 

wenigen Minuten sterben Nervenzellen ab – es entsteht ein hypoxischer Hirnschaden. 

Quelle: https://www.netdoktor.de/symptome/hypoxie/ 

Weiterführend zum Begriff: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hypoxie_(Medizin)#Ursachen 

e) 

Schließlich könnte ich, um meine medizinischen Einwendungen gegen die Maskenpflicht weiter glaubhaft 

machen, auch eine eidesstattliche Versicherung der Ärztin Jette Limberg-Diers aus 21521 Wohltorf 

nachreichen, in der sie erklärt hat (Zitat): 

„Ich, Gunhild Jette Limberg-Diers bin approbierte Ärztin. Ich versichere hiermit aufgrund meiner 

Erfahrungen und meiner medizinischen Kenntnisse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nach bestem Wissen 

und Gewissen wie folgt: 
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Die von Rechtsanwalt Wilfried Schmitz in seinem o.g. Antrag getätigten Aussagen bzgl. negativer 

gesundheitlicher Auswirkungen durch das Tragen von Gesichtsmasken sind nach meinem Dafürhalten 

korrekt und ich teile seine Bedenken vollumfänglich. 

Um Wiederholungen zu vermeiden verweise ich diesbezüglich ausdrücklich auf die von Herrn RA Schmitz 

dem Gericht vorgelegte medizinische Dissertation meiner Kollegin Ulrike Butz mit dem Titel „Rückatmung 

von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem 

Fachpersonal“ aus dem Jahre 2004. Die Interpretation dieser Dissertation durch Herrn Rechtsanwalt Schmitz 

ist meines Erachtens korrekt. 

Zusammenfassend stelle ich fest (Details sind bitte dem Antrag des Herrn RA Schmitz zu entnehmen): 

Durch längere, insbesondere nicht fachgerechte Nutzung eines Mund-Nasenschutzes ergeben sich folgende 

Probleme: 

1. Der Träger (Laie) ist geneigt, sich in falscher Sicherheit zu wähnen und in Folge den einzig sicheren 
Weg eine Ansteckung zu vermeiden: Der Mindestabstand, wird häufig nicht mehr eingehalten. 

2. Durch unsachgemäßen Gebrauch des Schutzes kommt es zu Erhöhung der Kontaminationsgefahr 
(Unerwünschte Verunreinigung auf Flächen, Körperteilen). 

3. Es bildet sich in dem Atemschutz (egal ob Maske oder Tuch) eine sog. „feuchte Kammer durch die 
Atemluft. Erreger jeglicher Art (ob nun Virus oder Bakterien) lieben ein feucht-warmes Milieu, in dem 
sie sich dann vermehrt reproduzieren. 

4. Durch den Mund-Nasenschutz wir die Aufnahme von Sauerstoff reduziert und vermehrt bereits 
abgeatmetes Kohlendioxid zurückgeatmet. Die Veränderung der entsprechenden 
Blutgaskonzentrationen  ist wissenschaftlich nachweisbar, wie in der Dissertation von Dr. med. Ulrike 
Butz dargestellt. Durch eine Minderversorgung der Lunge mit Sauerstoff ist das Lungengewebe leichter 
und schneller für Keime jeglicher Art, somit auch das sog. Corona-Virus, angreifbar. Durch die 
Erhöhung des Kohlendioxidspiegels im Blut kann es zu verschiedenen, z.T. gravierenden Auswirkungen 
kommen. Details entnehmen Sie bitte dem Antrag Schmitz respektive insbes. der o.g. Dissertation. 
Schwerpunktmäßig vorbelastete Patienten (Asthma, Allergie, COPD=chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung) und Personen mit Angststörungen sind hier besonders gefährdet. 

5. (Kleine) Kinder, geistig Behinderte und Demente werden durch das eigene und fremde Tragen eines 
Mund-Nasenschutzes nicht nur körperlich beeinträchtigt, sondern zusätzlich seelisch traumatisiert und 
verängstigt. 

Insgesamt betrachte ich persönlich die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes angesichts 

der wissenschaftlich nachgewiesenen, fehlenden positiven Auswirkungen als nicht nur unverhältnismäßig, 

sondern als einen massiven Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bis hin zur Körperverletzung.“ (Zitat 

Ende) 

Was den Sinn und Unsinn von Masken beim Virenschutz angeht gibt es somit keine „Vielfalt“ von 

Meinungen, sondern bloß unwissenschaftliche „Meinungen“ und wissenschaftlich fundierte Aussagen wie 

die von Prof. Dr. Bhakdi und Prof. Dr. Veit. Eine Widerlegung dazu ist uns jedenfalls nicht bekannt. 
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Auf Grund dieser eindeutigen Sach- und Studienlage war es m.E. vorhersehbar, dass eine große Zahl von 

Menschen, insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft, also die Kinder und die Senioren, durch die 

Maskenpflicht zu Schaden kommen werden. 

Angesichts dieser Sachlage kann niemand ernsthaft behaupten, dass er schwerste Verläufe mit Todesfolge 

zuverlässig ausgeschlossen hat. 

Solche Folgen wurden also bei der Anordnung und Aufrechterhaltung einer Maskenpflicht somit – der 

Verdacht drängt sich auf – zumindest billigend in Kauf genommen. 

  

V. 

Für die hier Beschuldigten besteht die strengste Pflicht, Leben und Gesundheit der Menschen in diesem 

Lande zu schützen, was m.E. eine Garantenstellung i.S. des § 13 StGB begründet und somit im Falle einer 

(vorsätzlichen) Verletzung dieser Schutzpflicht – in Verbindung mit den jeweils einschlägigen 

Straftatbeständen – zumindest (auch) eine Strafbarkeit wegen Unterlassen begründen kann. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfGs gilt (Zitat): 

„In seinem klassischen Gehalt schützt Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit vor staatlichen Eingriffen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

erschöpft sich das Grundrecht jedoch nicht in einem subjektiven Abwehrrecht gegenüber solchen Eingriffen. 

Aus ihm ist vielmehr auch eine Schutzpflicht des Staates und seiner Organe für das geschützte Rechtsgut 

abzuleiten, deren Vernachlässigung von dem Betroffenen grundsätzlich mit der Verfassungsbeschwerde 

geltend gemacht werden kann (vgl. BVerfGE 77, 170 <214>; 77, 381 <402 f.>). Die Schutzpflicht gebietet 

dem Staat, sich schützend und fördernd vor gefährdetes menschliches Leben zu stellen, es insbesondere vor 

rechtswidrigen Eingriffen Dritter zu bewahren (vgl. BVerfGE 39, 1 <42>; 46, 160 <164>; 49, 89 <141 f.>; 

53, 30 <57>; 56, 54 <73>). Eine solche Schutzpflicht besteht auch hinsichtlich der Missbrauchsgefahren, die 

vom Umgang mit Schusswaffen ausgehen (vgl. BVerfGK 1, 95 <98>). 

Bei der Erfüllung dieser Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG kommt dem Gesetzgeber wie der 

vollziehenden Gewalt jedoch ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (vgl. 

BVerfGE 77, 170 <214>). Die Entscheidung, welche Maßnahmen geboten sind, kann nur begrenzt 

nachgeprüft werden. Das Bundesverfassungsgericht kann eine Verletzung der Schutzpflicht daher nur dann 

feststellen, wenn die öffentliche Gewalt Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen hat oder die 

ergriffenen Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu 

erreichen (vgl. BVerfGE 56, 54 <80 f.>; 77, 381 <405>; 79, 174 <202>; stRspr).“ (BVerfG – 2 BvR 

1676/10) 

Ich möchte auch daran erinnern, warum alleine schon das Unterlassen der angemessenen Aufklärung der 

Bevölkerung über die Kritik zahlreicher Experten gegen den Lockdown und allen damit im Zusammenhang 
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stehenden Maßnahmen, deren Verhängung mit der Gefährlichkeit des SARS-CoV-2-Virus gerechtfertigt 

wurde und wird, die Grundrechte aller Menschen in diesem Lande, nicht nur die der Kinder, wie das Recht 

auf Leben und körperliche Unversehrheit gem. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verletzt hat und immer noch 

verletzt. 

Darüber hinaus verkörpert diese Regierungspolitik auch eine Verletzung unserer Menschenwürde gem. Art. 

1 Abs. 1 GG. 

Damit wir uns gleich richtig verstehen: 

Alle Ärzte, Lehrer, Politiker, Länder etc., die immer noch – wider 
besseres Wissen und Wissenkönnen und Wissenmüssen – eine 
„Pandemie“ und auch die Notwendigkeit einer Maskenpflicht mit 
Fallzahlen behaupten, die auf der Basis des PCR-Tests gewonnen 
worden sind und dadurch kausal Schäden bei Menschen und 
Unternehmen verursachen, müssen mittlerweile mit gewaltigen 
Schadenersatz- und Schmerzensgeldklagen rechnen. 

Denn es steht längst unbestreitbar fest: 

Der PCR-Test war und ist die Grundlage zur Beurteilung des Pandemiegeschehens, aber dieser PCR-

Test kann nachweislich überhaupt keine Viren und keine Infektionen feststellen.  

Hierzu verweise ich nicht nur auf den Kurzbericht der Stiftung Corona-Ausschuss vom 15.9.2020, den ich 

Ihnen – wegen des Umfangs nur in der Zustellung über das beA – in der Anlage 1 überreiche, sondern auch 

auf das nachfolgende Video mit Rechtsanwalt Dr. Füllmich, das sich ausführlich mit diesem PCR-Test 

befasst und konkret gigantische Schadenersatzklagen in Aussicht stellt: 

youtube.com/watch?v=DMQ3UyRf3Fk 

Wenn der PCR-Test vollkommen untauglich ist und somit bislang niemand wissenschaftlich verifiziert die 

Anknüpfungstatsachen für eine „Pandemie“ nachweisen konnte, dann gibt es weder eine tatsächliche noch 

eine rechtliche Grundlage dafür, Mensch und Gesellschaft mit einem Lockdown oder Pflichten wie der 

Maskentragungspflicht zu belegen und von Menschen eine Maskenpflicht oder die Vorlage von Attesten für 

die Befreiung von der Maskenpflicht zu fordern. 

Falsch verhält sich hier also nicht der Arzt, der allgemein erklärt, welche negativen Folgen und Risiken aus 

ärztlicher Sicht nachweislich generell mit dem Tragen einer Maske tatsächlich und nicht nur hypothetisch 

verbunden sind. Ist es aber festzustellen, dass die Ärzte, die solche Befreiungsatteste zur Maskenpflicht 

ausstellen, in den letzten Monaten – letztlich auf Grund der seit Ende März andauernden Corona-Politik – 

zunehmend unter öffentlichen Druck geraten sind und teilweise auch kriminalisiert und in 

Mainstreammedien förmlich an den Pranger gestellt worden sind. 
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Wie sich diese Risiken, vor denen diese Ärzte warnen, dann im Einzelfall verwirklichen, das kann 

naturgemäß kein Arzt vorhersehen, selbst wenn er alle abrufbaren Informationen auswertet. Das muss er 

auch nicht. 

Wenn Politiker und Behörden wie das RKI und die Gesundheitsämter ihre Gesundheitspolitik und ihre 

teilweise tief in die Grundrechte von Menschen eingreifenden Maßnahmen letztlich allesamt auf einen 

erwiesenermaßen untauglichen PCR-Test stützen, dann wäre es die Aufgabe der Landesregierung gewesen, 

sich endlich mit dieser massiven Kritik von hunderten namhaften Experten und Ärzten aller Fachrichtungen 

angemessen zu befassen und alle Corona-Maßnahmen sofort aufzuheben.  

Es gibt auch schon viele Ärztinnen und Ärzte in diesem Land, die durch offene Briefe und sonstige 

Erklärungen eindeutig öffentlich Stellung bezogen haben und in diesem Kontext um Aufklärung bemüht 

sind, gerade auch im Interesse der Kinder. 

Stellvertretend für viele Beispiele verweise ich an dieser Stelle nur auf die Broschüre „Wissenswertes für 

SchulleiterInnen, Lehrkräfte und Eltern schulpflichtiger Kinder“, der als Anhang 6 (ab Seite 38) einen 

„Offenen Brief“ von 130 ÄrztInnen an die Ministerin für Schule und Bildung in NRW“ vom 4.8.2020 enthält. 

Diese Broschüre überreiche ich Ihnen – wegen des Umfangs nur in der Zustellung über das beA – hier 

als Anlage 2. 

Überdies verweise ich auf die Homepage der Stiftung „Ärzte für Aufklärung“, siehe: https://www.ärzte-für-

aufklärung.de 

VI. 

Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die sich kritisch mit allen Aspekten der Corona-Politik 

befasst haben, fühlen sich durch dieses absurde, offenbar nicht mehr enden wollende Spiel von „Zuckerbrot 

und Peitsche“ mittlerweile auf den Rang von rechtlosen Systemsklaven reduziert, was auch in dieser 

absurden Maskenpflicht in Schulen und im öffentlichen Schulbusverkehr gipfelt und am Ende offensichtlich 

darauf hinauslaufen soll, dass wir alle, auch unsere Kinder, wie ein Stück Vieh zwangsgeimpft werden sollen, 

obschon es für einen solchen Impfzwang – das ist jedenfalls meine Meinung – keinerlei wissenschaftliche 

und auch rechtliche Rechtfertigung gibt. 

Siehe hierzu aktuell die Impfstoff-Debatte zwischen Robert Kennedy Jr. und Alan Dershowitz: 

https://telegra.ph/Robert-F-Kennedy-Jr-beweist-Alan-Dershowitz-Das-Impfungen-unwirksam-und-

gefährlich-sind-08-05 

Dass es einen perfiden „Masterplan“ gibt, durch den die Menschen faktisch auf den Rang von beliebig 

manipulieren bzw. „transformierbaren“ dummen Äffchen reduziert werden sollen,  ist nunmehr keine 

„Verschwörungstheorie“ mehr, sondern konkret nachweisbar, siehe folgendes YouTube-Video mit dem Titel 

„Der perfide Plan des World Economic Forum“ ab Minute 1:55: 

youtube.com/watch?v=wYf-3PhzAJM&list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=2&t=4s 
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In diesem Video findet man die Anleitung, wie man folgende „COVID-19 Transformation map“ 

findet…und was sie bedeutet: 

intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications 

Hat die „hohe Politik“ des Landes Bayern denn jemals über diese unfassbare Anmaßung einer 

Wirtschaftselite berichtet, die Menschheit im Zuge dieser offenbar inszenierten „Corona“-Krise vollständig 

„transformieren“ zu wollen? 

Nicht? Warum nicht? Ist auch nur ein einziges redliches Motiv denkbar, der Öffentlichkeit eine so 

weitereichende Information zu verschweigen?? 

Wollen die hier beschuldigte Regierung und die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

beispielsweise nicht mitbekommen haben, dass namhafte Experten mit Nachdruck vertreten, dass es 

überhaupt – und zwar unter Zugrundelegung eines Begriffsverständnisses, das die Realität 

angemessen darstellen kann – keine „Pandemie“, ja nicht einmal einen eindeutigen Nachweis für 

ein neues (gefährliches) Virus, das jetzt den Namen SARS-CoV2 trägt, gibt? 

Darüber hinaus lassen Politik und der öffentlich-rechtliche Rundfunk jede Debatte darüber vermissen, ob 

diese Lockdown-Maßnahmen überhaupt geeignet und erforderlich waren und sind, um den von ihnen – 

angeblich – verfolgten Zweck erreichen zu können. 

Und will jemand wirklich sagen, dass er erst „im Rahmen der Pandemie“ und einer damit einhergehenden 

„Zunahme der gesammelten Daten und Erfahrungen“ bekannt davon erfahren hat, dass Viren auf Grund ihrer 

Größe durch die Maschen einer Stoffmaske hindurchfliegen wie durch ein offenes Fenster? 

Die Regelungen zur Maskenpflicht waren von allem Anfang an nicht zu rechtfertigen, schon gar nicht in 

ihren willkürlichen Ausgestaltungen. 

Die Medien haben bereits darüber berichtet, dass die Bayerische Regierung zu ihren Corona-Beschlüssen 

nicht einmal Akten geführt haben will, siehe: 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/staatsregierung-keine-akten-zu-corona-beschluessen,SA6NyUL 

Somit darf jetzt jeder darüber spekulieren, auf welchen „Daten“ die bayerische Regierung ihre Corona-

Politik, die bekanntlich mit schwersten Eingriffen in das Leben und die Freiheiten der Menschen in Bayern 

und auch in die Wirtschaftswelt verbunden waren, denn überhaupt gestützt hat. Das ist m.E. ein unfassbarer 

Skandal für einen Rechtsstaat und eine so folgenschwere Gesundheitspolitik. 

Somit hat die Politik der Beschuldigten bis heute eine erstaunliche Beratungsresistenz beweisen, trotz 

staatlicher Schutzpflichten. 

Wieso wird sowohl von der Politik als auch von der milliardenschweren öff.-rechtl. Rundfunk schlicht die 

Tatsache ignoriert, dass bislang weder die Existenz eines (neuen) SARS-CoV2-Virus, geschweige denn die 
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Entstehung und – noch viel weniger – das Fortdauern einer „Pandemie“ nachweisbar ist, die in ihrer 

Gefährlichkeit für die Gesundheit der Bevölkerung über die alljährliche Gefahr einer Grippewelle 

hinausgeht? 

Alle Daten und Quellen, die ich nachfolgend aufführe, sind für jedermann leicht zugänglich, teilweise schon 

seit vielen Monaten und waren somit zumindest teilweise auch schon vor der Verhängung des Lockdowns 

(ab Ende März 2020) bekannt. 

Schon am 20.4.2020 hat das Online-Magazin Rubikon mehr als 120 namhafte Experten zitiert, die im 

Grunde gegen alle Aspekte der staatlichen Maßnahmen zur (angeblichen) Eindämmung der Ausbreitung des 

Corona-Virus zahlreiche erhebliche Einwendungen vorgetragen haben: 

https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona 

Wer hätte das – obschon in verantwortlicher Position – noch übersehen oder überhören können, auch wenn 

unsere zwangsgebührenfinanzierten „Qualitätsmedien“ „versäumt“ haben, darüber zu unterrichten? Diese 

List ist mittlerweile auf mehr als 250 Experten angewachsen: 

http://blauerbote.com/wp-content/uploads/2020/05/corona_250_expertenstimmen.pdf 

Politiker, Beamte und auch Richter, die sich schon seit Monaten beharrlich weigern, die öffentlich erklärten 

Einwendungen solcher namhafter Experten aus allen Fachbereichen der Medizin oder auch die äußerst 

wichtige und verdienstvolle „KM4-Analyse des Krisenmanagements“ des BMI-Mitarbeiters Kohn zur 

Kenntnis zu nehmen bzw. angemessen zu würdigen, haben sich m.E. schwerer Versäumnisse und 

Pflichtverstöße schuldig gemacht, weil sie dadurch mit der Gesundheit und dem Leben und auch mit der 

wirtschaftlichen Existenzgrundlage der Menschen in diesem Lande Poker gespielt haben.  

Wer bewusst über die Ampel fährt, obschon namhafte Experten schon seit Monaten deutlich hörbar „Stopp, 

die Ampel steht auf rot!“ schreien und dabei Menschen über den Haufen fährt, der ist ein Fall für die 

Strafgerichte, nicht für politische Ämter. 

Diese beharrliche Weigerung, über diese wichtigen Fragen einen öffentlichen Diskurs zu ermöglichen, wird 

auf beeindruckende Weise von den zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medien mitgetragen. 

Und noch viel schlimmer: Seit Ausbruch der sog. Corona-Krise wird im Web massenhaft zensiert, gerade 

auch bei der Google-Tochterfirma „YouTube“. 

YouTube-Videos mit durchgehend sachlich-kritischen Diskussionsbeiträgen wie denen von Dr. Wolfgang 

Wodarg oder von Dr. Bodo Schiffmann, der in seiner YouTube-Serie „Corona (mit aufsteigender 

Nummerierung) aktuell schon dutzende Videos produziert hat, sind wiederholt grundlos gelöscht worden, so 

auch ein Video, in dem er den Brief einer Mutter verlesen hat, deren Tochter aus Verzweiflung über ihre 

soziale Isolation infolge der Corona-Maßnahmen einen Suizidversuch unternommen hatte. 
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Wer will das eigentlich? Und wer kann sagen, dass er von diesen Folgen nichts weiß oder sie nicht will, wenn 

er solche restriktiven Maßnahmen wie Näherungs- und Besuchsverbote beschließt? 

Immerhin sollte sich jeder, der das YouTube-Video „Der Drostpreis der Nation“ gesehen hat, selber fragen, 

warum Prof. Drosten in der Politik und in den Medien überhaupt (noch) Gehör geschenkt wird, den hunderten 

namhaften Experten, die dem Corona-Hype widersprechen, aber nicht. 

Wir haben es jedenfalls mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass nach dem – sicherlich längst allgemein 

bekannten – Standpunkt der Bundesregierung die (angebliche) „Pandemie“ erst dann vorbei sein soll, 

wenn ein „Impfstoff“ gegen das neue Corona-Virus zur Verfügung steht. 

Eine Diskussion darüber, ob eine Impfung überhaupt sinnvoll ist – man siehe hierzu u.a. das Buch „Die 

Impf-Illusion“ von Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk – bzw. ob – darüber hinausgehend – 

bislang überhaupt ein Masernvirus wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen wurde, wird nicht geführt, 

obschon der Virologe Dr. Stefan Lanka, wie er in seinem kostenlos zugänglichen Artikel „go Virus go“, 

kostenlos abrufbar unter: 

http://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf 

unwiderlegt (!!) schlüssig darlegen konnte, dass bislang noch niemand auch nur die Existenz eines Masern-

Virus nachweisen konnte. 

Damit sich die Strafjustiz einen guten ersten Überblick über den wissenschaftlichen Betrug verschaffen kann, 

auf dem der ganze absurde „Corona-Lockdown“ beruht, sei ihm das YouTube-Video „Die Zerstörung des 

Corona Hypes“ empfohlen, abrufbar unter: 

youtube.com/watch?v=Juugv0T7inc&list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=1 

Wenn schon ein paar Studenten solche Fakten zusammenstellen und würdigen konnten, dann können es auch 

Politiker, höhere Beamte und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Haben Sie im Programm des öff.-rechtl. Rundfunks in den letzten Monaten auch nur eine einzige, 

vergleichbar objektive und kritische Zusammenfassung der gesamten Entwicklung des Corona-Hypes 

gesehen? 

Einen weiteren guten Einstieg, der zugleich die unwissenschaftliche Arbeitsweise von Prof. Drosten von der 

Charité erhellt, vermittelt der Aufsatz „Fehldeutung VIRUS II – Anfang und Ende der Corona-Krise“ 

von Dr. Stefan Lanka, den jeder unter dem Link 

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf 

kostenlos abrufen kann. 

Auch auf diesen Artikel möchte ich zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich verweisen. 
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Mittlerweile sind auch die ersten Bücher über diesen auf wissenschaftlichem Betrug basierenden „globalen 

Fehlalarm“ mit Namen „Corona-Pandemie“ erschienen, insbesondere „Corona-Fehlalarm?“ von Prof. Dr. 

Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. Karina Reiss. 

In dem (demnächst erscheinenden) Buch „Corona-Diktatur“ wird übrigens u.a. nachzulesen sein, dass 

schon seit Januar 2020 bekannt war, dass das – angeblich neue – SARS-CoV2-Virus nur für bestimmte 

Risikogruppen gefährlich ist. 

Bücher wie 

„Virus-Wahn – Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit 

Milliarden-Profite macht“ von Torsten Engelbrecht und Dr. med. Claus Köhnlein 

und 

„Die Seuchen-Erfinder“ von Hans U.P. Tolzin, 

versuchen die Öffentlichkeit schon seit Jahren darüber aufzuklären, dass man der neuesten Seuchen-Sau, die 

durchs globale Dorf getrieben wird, grundsätzlich mit äußerster Skepsis begegnen sollte, und diese Skepsis 

ergibt sich schon von selbst, wenn man nur die Geschichte der „Seuchenbekämpfung“ der letzten 100 Jahre 

aufarbeitet. 

Dass die ganze Doppelmoral der Anti-Corona-Politik nur als „Der Große Bluff“ bezeichnet werden kann, 

das hat auch der YouTuber Gunnar Kaiser ein seinem gleichnamigen Video vom 9.6.2020 sehr gut 

begründet: 

youtube.com/watch?v=HSA9AHt16yg&list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=11&t=0s 

Es könnten noch zahlreiche weitere Quellen benannt werden, die einzelne Aspekte des ganzen 

wissenschaftlichen und politischen Betrugs vertiefen, und jeder, der diese Anzeige lesen wird, würde 

wohl  noch weitere Quellen benennen wollen, die aus seiner Sicht besonders aufschlussreich sind. 

Schon vor Monaten, beispielsweise auch durch YouTuber Samuel Eckert in dem Video mit dem Titel 

„DROSTEN und das RKI WIDERLEGT! Die WAHRHEIT über die PCR Tests! Sind die Maßnahmen 

noch haltbar?“ 

Wurde nachgewiesen, dass der PCR-Test in höchstem Maße unzuverlässig ist und die Reproduktionszahl 

nach Belieben durch eine Ausweitung von Tests nach oben geschraubt werden kann, was Manipulationen 

Tür und Tor öffnet: 

  

youtube.com/watch?v=FtlPO1PktZA&list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=3 
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Es sei noch einmal betont, dass das ganze Kartenhaus aller Rechtfertigungen zur angeblichen 

Alternativlosigkeit des Lockdowns infolge der angeblichen „Corona-Pandemie“ letztlich auf diesem 

vollkommen untauglichen PCR-Test ruht. 

Wir dürfen daran erinnern, dass sich die Unzuverlässigkeit des PCR-Tests aus einer eigenen Aussage 

von Prof. Drosten ergibt, die er am 13.4.2020 in einem Tweet verbreitet hat. Dort heißt es (Zitat): 

„Klar: Gegen Ende des Verlaufs ist die PCR mal positiv und mal negativ. Da spielt der Zufall mit. Wenn 

man Patienten 2 x negativ testet und als geheilt entlässt, kann es zu Hause durchaus noch mal zu positiven 

Testergebnisse kommen. Das ist deswegen noch längst keine Reinfektion.“ 

(Quelle: Ausgabe Nr. 32 der ExpressZeitung, dort Seite 52). 

Und so ein Test, der so zufällige Ergebnisse liefert wie ein Münzwurf, wird zur Ermittlung von Fallzahlen 

für amtliche Statistiken verwendet? Das ist nach meiner Auffassung schlicht 
unseriös und wissenschaftlicher Betrug! 

Dr. med. Thomas Quak ist in seinen Untersuchungen zu diesem PCR-Test zu dem Ergebnis gekommen 

(Zitat): 

„Bei unregulierten PCR Reihenuntersuchungen (im Extremfall alle Bayern) sind die gefundenen Ergebnisse 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,8 % falsch. Anders ausgedrückt: Testet man 1000 Personen, zeigt die 

PCR 35 positiv Infizierte an, von denen 30 falsch positiv sind. Nur 5 von 35 positiven Ergebnissen sind 

tatsächlich positiv.“ 

Quelle: https://unternehmen-contra-corona.org/falsch-positiv-das-statistische-dilemma-des-rachenabstrichs-

im-coronafreien-raum/ 

Kann ein Ergebnis noch vernichtender ausfallen?? 

Wer also angesichts solcher Erkenntnisse immer noch vollkommen unkritisch das RKI zitiert bekennt damit 

offen zu vollkommen unwissenschaftlichen Aussagen und macht sich zum Helfershelfer einer 

menschenverachtenden und denkbar folgenschweren bzw. verhängnisvollen Politik. 

Zudem ist jede Statistik von vornherein absurd, die jeden „Positiv Getesteten“ einfach als „Infizierten“ 

erfasst, ohne hierbei zwischen „Infizierten“ mit oder ohne Krankheitssymptomen zu differenzieren und ohne 

die (mit hoher Wahrscheinlichkeit) wesentlich höhere Dunkelziffer der nicht getesteten und erfassten 

„Positiven“ zu berücksichtigen und in Bezug zu nehmen. 

Aussagekräftig und relevant für eine Frage, ob und in welchem Umfange ein Virus für die Gesundheit aller 

Menschen eine Gefahr darstellt, sind letztlich ohnehin nur die Sterbefälle, für die ein Virus – nachweislich – 

kausal verantwortlich ist, und die liegen unbestreitbar weit unter den Zahlen der Grippewelle vor 2 Jahren. 
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Zudem haben Infizierte ohne jede Symptomatik – also Menschen, die überhaupt nicht erkrankt sind – in einer 

solchen Statistik letztlich überhaupt nichts zu suchen. 

Und solange niemand im Einklang mit wissenschaftlichen Standards die Existenz eines (neuen) SARS-CoV-

2-Virus nachgewiesen hat, gibt es auch keinerlei Veranlassung, dieses angeblich so neue SARS-CoV-2-Virus 

für etwas anderes zu halten als das Corona-Virus, das schon seit vielen Jahren bekannt ist und regelmäßig in 

gewissem prozentualen Umfange für virale Erkrankungen in jeder winterlichen Grippesaison verantwortlich 

ist. 

Genau dies wurde auch von Dr. Bodo Schiffmann in seinem YouTube-Video 

„Sars-Cov2 ist nicht neu, sondern ein alter Hut, Es ist jetzt an der Staatsanwaltschaft zu ermitteln“ 

 vom 29.6.2020 behauptet, abrufbar unter dem Link: 

youtube.com/watch?v=Zf7nWmnoIas&feature=youtu.be 

In dem Kommentar zu dem diesem YouTube-Video von Dr. Bodo Schiffmann heißt es (Zitat): 

„So, damit ist es offiziell in Spanien wurde das Virus SARS-CoV2bereits im März 2019 nachgewiesen 

und nach einer kanadischen Studie existiert das Virus Sars-CoV-2 wahrscheinlich bereits seit 2013. 

Hier bekommt Wolfgang Wodarg völlig recht denn er hat von vorne rein gefragt ob man den überhaupt 

danach schon mal gesucht hat bevor man behauptet man hätte etwas Neues gefunden. Damit ist eindeutig 

klar dass es sich nicht um eine neue Erkrankung handelt, sondern um eine Grippewelle auf die man 

hier in unverantwortlicher Weise mit der Kamera drauf gehalten hat. Man hat es genutzt um zu 

versuchen einen Impfstoff bei der Bevölkerung salonfähig zu machen und man hat nicht davor 

zurückgeschreckt damit die gesamte Wirtschaft weltweit zu schädigen und Millionen von Existenzen zu 

zerstören. Es ist jetzt an der Zeit die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und ich hoffe dass der 

eine oder andere Staatsanwalt oder Richter dieses Video sieht. Spätestens jetzt ist klar dass die Pandemie in 

Wirklichkeit keine war sondern eine Grippewelle umgewidmet wurde. Der Grund war das von Anfang an 

nicht sauber wissenschaftlich gearbeitet wurde das fing schon mit einem PCR Test an der nur basierend auf 

einer Publikation aus Wuhan erstellt wurde ohne dass der verantwortliche Virologe zuvor einen Virus 

angezüchtet oder gesehen hätte. Basierend da drauf wurde die Welt Wirtschaft gegen die Wand gefahren, 

ärztliche Behandlungen verschoben und viele Existenzen und Arbeitsplätze weltweit ruiniert. Die Schäden 

sind bislang unabsehbar und werden erst Ende des Jahres richtig deutlich werden. Es ist jetzt an der Zeit dass 

die Verantwortlichen in einem außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss beziehungsweise in einem 

Gerichtsverfahren für die Maßnahmen zur Verantwortung gezogen werden. In einem neuen Appell haben 

auch 13 Nobelpreisträger Position bezogen da sie die Gefahren für die Demokratie weltweit erkannt haben.“ 

(Zitat Ende) 

In der ExpressZeitung Nr. 32 werden ab Seite 22 im Detail 10 Schritte bzw. Voraussetzungen behandelt, 

die alle absolviert werden bzw. erfüllt sein müssen, wenn ein neues, krankmachendes und ansteckendes 

Virus nachgewiesen werden soll: 
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1.Schritt: 

Feststellung eines neuen, weit verbreiteten und gefährlichen klinischen Symptombildes 

2.Schritt: 

Sorgfältige Anamnese (Erfragung der Krankheitsgeschichte) 

3.Schritt: 

Optische Identifizierung des Erregers 

4.Schritt: 

Hochaufreinigung / Isolation 

5.Schritt: 

Identifizierung eindeutiger Merkmale 

6.Schritt: 

Eichung von Labortest 

7.Schritt: 

Erfüllung des ersten Koch-Postulats 

8.Schritt: 

Erfüllung des zweiten Koch-Postulats 

9.Schritt: 

Erfüllung des dritten Koch-Postulats 

10.Schritt: 

Dokumentation und Bestätigung 

Wie die ExpressZeitung ebenda nachweisen kann, wurde bei dem angeblich so wissenschaftlichen Nachweis 

des SARS-CoV-2-Virus nicht eine einzige dieser Voraussetzungen erfüllt. 
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Zur Vermeidung von Wiederholungen und zur Wahrung der Übersichtlichkeit wird somit vollumfänglich 

auf die Ausführungen in der ExpressZeitung Nr. 32, S. 22 – 74 verwiesen, die jedermann kostenlos im Web 

abrufen kann, u.a. unter dem Link: https://recht-freiheit.de/143/expresszeitung-ausgabe-32-mai-2020.html 

In dem bereits o.g. Werk „Virus-Wahn“, das in 2020 neu aufgelegt worden ist, findet sich ab Seite 351 ein 

Update mit einem neuen Kapitel mit der Überschrift „Totaler Corona-Wahn: von wertlosen PCR-Tests und 

tödlicher Medikation“. 

Dort finden sich auf Seite 353 auch vier Fragen, die weder das RKI, noch der Virologe Christian Drosten, 

noch der Mediziner Alexander S. Kekulé, noch Hartmut Hengel und Ralf Bartenschlager, noch Thomas 

Löscher, noch Ulrich Dirnagl, noch der Virologe Georg Bornkamm beantworten konnten bzw. wollten. 

Dort heißt es (Zitat): 

„1.In dem SZ-Artikel „Zu schön, um wahr zu sein“ (24. März 2020) heißt es: „Ulrich Dirnagl hält die These, 

dass sich ohne die Tests womöglich niemand für dieses Virus interessieren würde, mit Blick auf Italien für 

widerlegt.“ 

Doch selbst wenn wir einmal annehmen, dass die Sterblichkeit in Italien signifikant gestiegen ist, wie können 

wir ausschließen, dass Menschen nicht auch durch nicht-mikrobielle Faktoren wie die Verabreichung von 

Medikamenten frühzeitig gestorben sind? 

Aus einer Lancet Studie etwa geht hervor, dass von 42 „positiv“ getesteten Patienten, die zu Beginn der Krise 

im chinesischen Wuhan in ein Krankenhaus kamen, alle Antibiotika erhielten und 38 (also nahezu alle) von 

ihnen das hochtoxische antivirale Präparat Oseltamavir. Sechs der Patienten (15 Prozent) verstarben 

anschließend. 

2.Wenn es für COVID-19-Krankheit „keine unverwechselbaren spezifischen Symptome“ gibt und eine 

„Unterscheidung der verschiedenen Erreger rein klinisch nicht möglich ist“, wie etwa Prof. Thomas Löscher 

konzediert – und wenn zudem nicht-mikrobielle Faktoren (Industriegifte, Medikamente etc.) als Ursachen 

für schwerste Atemwegsleiden wie Lungenentzündung infrage kommmen, wie soll man dann sicher sagen 

können, dass nur das, was SARS-CoV-2 genannt wird, als Ursache für die Symptome bei COVID-19 in 

Betracht kommt? 

3.Das zweite Koch’sche Postulat und Lehrbücher besagen es, und auch führende Virus-Forscher wie Luc 

Montagnier konstatieren, dass eine komplette Partikelreinigung („Purification“) eine unabdingbare 

Voraussetzung dafür ist, um ein Virus nachweisen zu können. 

Die Autoren von zwei einschlägigen Papers (Zhu et al., Wan Beom Park et al.) zum Beispiel, die im 

Zusammenhang mit dem Nachweis von SARS-CoV-2 genannt werden, konzedieren auf Nachfrage, dass auf 

den in ihrem Arbeiten gezeigten elektronenmikroskopischen Aufnahmen keine „purified“, also keine 

vollständig gereinigten Partikel zu sehen seien. 
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Doch wie will man dann mit Sicherheit schlussfolgern, dass die RNA-Gensequenz, die man aus den in 

besagten Studien präparierten Gewebeproben „zieht“ und auf die man dann die PCR-Tests „eicht“, zu einem 

ganz spezifischen Virus – in diesem Fall SARS-CoV-2 – gehören? 

Zumal Studien ja auch noch zeigen, dass gerade die Stoffe (u.a. Antibiotika), die in den Reagenzglas-

Versuchen (in vitro) Verwendung finden, die Zellkultur so „stressen“ können, dass sich dadurch neue 

Gensequenzen bilden können, die zuvor nicht nachweisbar waren? 

4.Wenn der PCR-Test nicht ausreicht, um eine HIV-Infektion nachzuweisen, wieso sollte er dann gut genug 

sein, um eine SARS-CoV-2-Infektion nachzuweisen?“(Zitat Ende) 

Soviel also zur Bereitschaft der vorgenannten „Corona-Befürworter“, durch die eindeutige Beantwortung 

dieser Fragen zur Aufklärung äußerst relevanter Zusammenhänge beizutragen. 

Und man kann es nicht oft genug aufzeigen: Einen mehr als deutlichen Hinweis, dass die übliche Grippewelle 

2020 einfach in Corona umbenannt wurde – und dann auch noch recht milde war, liefert die folgende 

Statistik: 

 (Grafik: M. Gelau / Daten: 

RKI) 
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Wie unfassbar menschenverachtend die angeblich der Bekämpfung eines Corona-Virus dienende Politik in 

Wahrheit ist, das offenbart ein offizielles BMI-Papier mit dem Titel „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle 

bekommen“ auf eine Art und Weise, die ich in unserer Zeit nicht mehr für möglich gehalten hätte: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-

covid-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

Lesen Sie sich bitte aus diesem Papier nur einmal den Text auf Seite 13 durch, wo es heißt (Zitat): 

„4. Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation 

4 a. Worst case verdeutlichen! 

Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer 

prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken 

sich viele dann unbewusst und uneingestanden: «Naja, so werden wir die Alten los, die unsere 

Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde, und mit ein bisschen Glück 

erbe ich so schon ein bisschen früher». Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur 

Verharmlosung der Epidemie beigetragen. 

Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer 

Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden: 

1)  Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen, und 

sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden 

Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden 

Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. 

2)  „Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden“: Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei 

Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer 

davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, 

sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. 

3)  Folgeschäden: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein 

alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit 

Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das 

Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden 

aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel 

häufigere Folge ist monate- und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte 

Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 

der Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden kann. 

Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der mathematischen Formel: 2019 = 1919 + 1929 
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Man braucht sich nur die oben dargestellten Zahlen zu veranschaulichen bezüglich der anzunehmen- den 

Sterblichkeitsrate (mehr als 1% bei optimaler Gesundheitsversorgung, also weit über 3% durch Überlastung 

bei Durchseuchung), im Vergleich zu 2% bei der Spanischen Grippe, und bezüglich der zu erwartenden 

Wirtschaftskrise bei Scheitern der Eindämmung, dann wird diese Formel jedem einleuchten.“(Zitat Ende) 

Darum geht es also: Schockwirkung erzielen, und das mit Überlegungen, die an Niedertracht und 

Menschenverachtung nicht mehr zu überbieten sind. 

Alleine diese an Bösartigkeit kaum noch zu überbietende Unterstellung, dass es im Volk „viele“ empathielose 

Psychopathen geben könnte, die „unbewusst“ und „uneingestanden“ denken könnten: 

„so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten 
ziehen“, 
„wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde“, 
„mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher“ 
ist m.E. einer der größten Skandale der Nachkriegszeit. 

Wenn solche Aussagen in einem offiziellen Papier des BMI zu finden sind, dann sind pure 

Menschenverachtung und bösartige Unterstellungen jetzt also offenbar ganz offiziell Bestandteil der 

Regierungspolitik geworden. 

Und es schlägt dem Fass den Boden aus, dass ein solches Papier nicht im Giftschrank verschwunden ist und 

die Verantwortlichen nicht im hohen Bogen aus dem BMI rausgeflogen sind, sondern ein solches Dokument 

auch noch mit Stolz offiziell auf der Seite des BMI präsentiert wird, während der BMI-Analyst Kohn, der – 

sachlich sehr gut begründet – auf die Gefahren einer Fortsetzung des Lockdowns hinwies, vom Dienst 

suspendiert wurde. 

Haben die hier Beschuldigten oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals öffentlich gefordert, dass die, 

die für so ein zynisches Papier verantwortlich sind, sofort aus ihren Ämtern entfernt werden sollten? 

Das interne Gutachten des BMI-Analysten Kohn ist auf der Webseite der Ärzte für Aufklärung unter dem 

Link: 

https://www.ärzte-für-aufklärung.de/informationen/aktuelles/ 

abrufbar. Dort heißt es u.a. (Zitat): 

!100.000 Sterbefälle in Folge der Regierungsmaßnahmen drohen 

Das Bundesinnenministerium schreibt zu COVID-19 im internen Gutachten KM 4 – 51000/29#2, Stand: 

7. Mai 2020; Zitat: 
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„Im März und April wurden 90% aller notwendiger OPs verschoben bzw. nicht durchgeführt. Das 

heißt 2,5 Mio Menschen wurden in Folge der Regierungsmaßnahmen nicht versorgt. Also 2,5 Mio 

Patienten wurden in März und April 2020 nicht operiert, obwohl dies nötig gewesen wäre. Die 

voraussichtliche Sterberate lässt sich nicht seriös einzuschätzen; Vermutungen von Experten gehen 

von Zahlen zwischen unter 5.000 und bis zu 125.000 Patienten aus, die aufgrund der verschobenen 

OPs versterben werden/schon verstarben.“ 

Im Grunde kann man sich also an der 9-seitigen Zusammenfassung dieses Gutachtens orientieren, um einen 

ersten Überblick über die m.E. nur noch strafrechtlich angemessen zu würdigen Folgen des willkürlich 

verhängten Corona-Lockdowns zu verschaffen. 

Von daher möchte ich an dieser Stelle zur Wahrung der Übersichtlichkeit vollumfänglich auf die Inhalte 

dieses Gutachtens KM 4 des BMI-Analysten Kohn und die „Gemeinsame Pressemitteilung der externen 

Experten des Corona-Papiers aus dem Bundesministerium des Inneren“ vom 11.5.2020 verweisen. 

Die verhängnisvollen Folgen des Lockdowns müssen allen verantwortlichen Stellen, auch den hier 

Beschuldigten, bewusst geworden sein, nicht nur auf Grund dieses internen BMI-Gutachtens, sondern auch 

auf Grund von zahlreichen amtlichen und nicht-amtlichen Veröffentlichungen zu den diversen Folgen dieses 

Lockdowns, auch zu den schädlichen Wirkungen einer Maskentragung. 

Selbst eine kleine Auswahl dieser Veröffentlichungen über Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, 

Suizide, Zunahme häuslicher Gewalt, Vereinsamung von Senioren in Altenheimen, die Folgen verschobener 

OPs und Behandlungen etc. würden den Rahmen dieser Anzeige sprengen. 

Zudem sollte längst allgemein bekannt sein, warum die Erklärungen der weit überwiegend nicht-staatlich 

bzw. auch von der Pharma-Industrie und mit Bill Gates verbundenen Stiftungen fremdfinanzierten WHO 

nicht mehr als zuverlässige „amtliche“ Quelle zitiert werden können. 

Wenn eine „Gesundheitsbehörde“ wie die WHO dermaßen stark von denen abhängig ist und gesteuert wird 

wie die WHO, die von den Empfehlungen der WHO direkt wirtschaftlich profitieren, dann ist es geradezu 

unvertretbar, einer solche Organisation überhaupt noch irgendeinen Einfluss im Gesundheitswesen 

einzugestehen. 

Wollen die Beschuldigten wirklich sagen, dass sie mit diesen Einwendungen nie konfrontiert worden 

sind, nie auch nur davon gehört haben? 

Weltweit gibt es – wie schon oben festgestellt – längst sehr hunderte Experten, deren Fachkompetenz 

beharrlich ignoriert wird oder die sich aus Furcht vor beruflichen und privaten Nachteilen nicht zu Wort 

melden, obschon sie fundierte Kritik formulieren könnten. 

Wo also findet in den öffentlich-rechtlichen Medien aktuell ein kritischer Diskurs dazu statt, ob es für 

diese weitreichenden Eingriffe in die Freiheiten und Rechte unzähliger Menschen und in das gesamte 
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Kultur- und Wirtschaftsleben überhaupt eine wissenschaftlich fundierte Rechtfertigung, geschweige 

denn eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage gibt? 

Warum werden die kritischen Stimmen von renommierten Virologen / Mikrobiologen / Ärzten etc. nicht im 

Rahmen eines öffentlichen Diskurses – der dann vor allem auch in den Parlamenten stattfindet – gewürdigt? 

Alles nur „Verschwörungstheorie“? 

Achtsamkeit bedeutet, dass man sich – auch wenn das Vertrauen auf Gott an erster Stelle steht – rechtzeitig 

mit allen Warnhinweisen angemessen befasst und dann situationsangemessen reagiert, nicht, dass man alle 

Warnhinweise pauschal als „Verschwörungstheorie“ diffamiert und ignoriert und sich dann selbst und andere 

in trügerischer Sicherheit wiegt. 

Das gilt insbesondere für jene, die auf Grund ihrer Funktion dem staatlichen Auftrag, menschliches Leben 

zu schützen, zu dienen haben. 

Die Öffentlichkeit hat also einen Anspruch darauf, über solche Zusammenhänge umfassend aufgeklärt zu 

werden, insbesondere auch darüber, welche Opfer in den letzten Jahren mit den Impfkampagnen der Bill & 

Melinda Gates Stiftung verbunden waren, alleine in Afrika und Indien. Siehe hierzu u.a.: 

https://kenfm.de/tagesdosis-24-4-2020-die-bill-und-melinda-gates-stiftung/ 

Es sind in den letzten 100 Jahren schon wiederholt Dinge geschehen, von denen sich vorher niemand 

vorstellen konnte, dass Personen (ohne Empathie und Gewissen = Psychopathen) das Menschen antun 

könnten. Wer behaupten möchte, dass es noch nie höchst reale „Verschwörungen“ gegen den Frieden in der 

Welt gegeben hat, kennt die Menschheitsgeschichte nicht einmal in gröbsten Zügen und macht sich einfach 

nur lächerlich. 

Wer erst einmal realisiert hat, dass es Personen ohne Empathie und Gewissen gibt, die zu jeder Grausamkeit 

fähig sind, wenn dies nur der Realisierung ihrer kranken Ziele dient, der dürfte auch kein Problem mehr 

damit haben es für möglich zu halten, dass es solche menschenverachtenden Pläne gibt wie die, die in der 

o.g. Quelle beschrieben werden. 

VII. 

Aus den o.g. Gründen gibt es folglich nicht einen einzigen nachvollziehbaren bzw. rechtfertigenden Grund, 

alle Schulkinder (von vorgesehenen Ausnahmegruppen abgesehen) mit einer Maskenpflicht auf eine Art und 

Weise zu quälen, das damit nur eines erreicht werden kann: Eine schwere Traumatisierung unzähliger 

Kinder, die mit unabsehbaren gesundheitlichen Folgen verbunden sein werden. 

Wenn eine solche Maskenpflicht kommt, dann haben wir beste Aussichten, eine Generation von psychisch 

verkrüppelten Kindern heranzuziehen. 
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Kinderärzte wie Dr. Josef Diers würden dies jederzeit als sachverständige Zeugen vor Gericht bestätigen 

können. 

Da ich das nicht möchte, habe ich mich zu dieser Strafanzeige entschlossen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, insbesondere alle 

beamteten Lehrer an ihre Remonstationspflicht erinnern. Den Lehrern im Anstellungsverhältnis 

müssen die Fallgruppen rechtmäßiger Arbeitsverweigerung ebenfalls bekannt sein (z.B. bei 

Unzumutbarkeit der Arbeitsleistung gem. § 275 Abs. 3 BGB oder bei Weisungen des Arbeitgebers, 

gegen Strafgesetze zu verstoßen oder bei sittenwidrigen oder diskriminierenden Weisungen, vgl. §§ 

134 und 138 BGB). 

Wer dazu verpflichtet werden soll grund- und sinnlos Kinder einer entwürdigenden und 

gesundheitsgefährdenden Behandlung auszusetzen, der ist als Mensch und Amtsträger nicht nur zum 

Widerspruch berechtigt, sondern verpflichtet. 

Von daher bitte ich um die Aufnahme der Ermittlungen. 

Über den Fortgang der Ermittlungen und die Erhebung der Anklage möchte ich unterrichtet werden. 

  

Hochachtungsvoll 

Wilfried Schmitz 

Rechtsanwalt 
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Kurzbericht Corona-Ausschuss 

Anlage 2: 

Broschüre Wissenswertes für SchulleiterInnen u.a. 
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bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
⬤⬤⬤ 19. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/25/19-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
 
⬤⬤⬤ 18. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/24/18-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-bundeskanzler-
sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/  

 
⬤⬤⬤ 17. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/24/17-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 

 
⬤⬤⬤ 16. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/23/16-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
 
⬤⬤ ⬤ 15. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/23/15-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
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⬤⬤⬤ 14. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/22/14-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
 
⬤⬤⬤ 13. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/22/13-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
 
⬤⬤⬤ 12. Offener Brief betr. CORONA – Das ist kein Härtefall-Fonds! ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an 
Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer*innen und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/21/12-offener-brief-betr-corona-das-ist-kein-haertefall-fonds-anfrage-
nach-auskunftsgesetz-an-bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrerinnen-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
 
⬤⬤⬤ 11. Offener Brief betr. CORONA – Das ist kein Härtefall-Fonds! ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an 
Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und deutschsprachigen Medienvertreter 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/21/11-offener-brief-betr-corona-das-ist-kein-haertefall-fonds-
anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-
medienvertreter/ 
 
⬤⬤⬤ 10. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer und deutschsprachigen Medienvertreter 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/20/10-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-medienvertreter/ 
 
⬤⬤⬤ 9. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer und deutschsprachigen Medienvertreter  
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/20/9-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-medienvertreter/ 
 
⬤⬤⬤ 8. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer und deutschsprachigen Medienvertreter 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/19/8-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-medienvertreter/ 

 7. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, 
Fraktionsführer und deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/18/7-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 
 
6. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und 
deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/17/6-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/ 

 
5. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und 
deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/16/5-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-bundeskanzler-
sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/  
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4. Offener Brief betr. CORONA – ANFRAGE nach AUSKUNFTSGESETZ an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und 
deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/15/4-offener-brief-betr-corona-anfrage-nach-auskunftsgesetz-an-bundeskanzler-
sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-mainstreammedien/  
 
⬤⬤⬤ Offener Brief III – Forderung der Zivilgesellschaft an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und deutschsprachigen 
Medien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/12/offener-brief-iii-forderung-der-zivilgesellschaft-an-bundeskanzler-sebastian-kurz-
fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-medien/   
 
Offener Brief II betr. KRITIK am Risikomanagement Krisenstab CORONA an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und 
deutschsprachigen Medien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/10/offener-brief-ii-betr-kritik-am-risikomanagement-krisenstab-corona-an-
bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-deutschsprachigen-medien/  
 
Offener Brief betr. CORONA an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Fraktionsführer und deutschsprachigen Medienvertreter 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2020/04/08/offener-brief-betr-corona-an-bundeskanzler-sebastian-kurz-fraktionsfuehrer-und-
deutschsprachigen-medienvertreter/  

Sie finden da könnte man noch viel mehr kritisieren, stimmt, here we go:  
 
09.10.2019: Offener Brief an die deutschsprachigen Medien zum vorherrschenden internationalen Rechtsbankrott 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/10/09/internationaler-rechtsbankrott-offener-brief-an-die-deutschsprachigen-
medien-der-internationale-rechtsbankrott-wird-medial-verschwiegen-die-usa-brechen-internationale-gesetze-das-
voelkerrecht-di/ 
 
11.11.2019: Offener Brief an die Medien über die Nichtberichterstattung unserer Komplizenschaft beim US-
Drohnenmassenmord durch ausspionierte Abhördaten Königswarte sowie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Innsbruck https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/11/11/offener-brief-ueber-die-nichtberichterstattung-unsere-
komplizenschaft-beim-us-drohnenmassenmord-durch-ausspionierte-abhoerdaten-koenigswarte-sowie-anzeige-bei-der-
staatsanwaltschaft-innsbruck/ 
 
27.10.2019: O f f e n e r   B r i e f  - Missstand: Verlorene Neutralität versus fehlende Rechtstreue & fehlende 
kritische Debatte https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/10/27/o-f-f-e-n-e-r-b-r-i-e-f-missstand-verlorene-
neutralitaet-versus-fehlende-rechtstreue-fehlende-kritische-debatte/  
 
02.10.2019 ⬤Offener Brief an die österr. Medienvertreter*innen betr. Hilfeersuchen zu 100 % Zustimmung zu 
Transparenz & Ausräumung Kalte Progression https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/10/02/offener-brief-an-die-
oesterr-medienvertreterinnen-betr-100-zustimmung-zu-transparenz-ausraeumung-kalte-progression/ 
 
05.09.2019 Offener Brief an österr. Medienvertreter*innen: Demokratiefeindliche Großspenden der 
Industriellenvereinigung werden den Wählern weiter verschwiegen und sind erlaubt 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/09/05/offener-brief-an-oesterr-medienvertreterinnen-demokratiefeindliche-
grossspenden-der-industriellenvereinigung-werden-den-waehlern-weiter-verschwiegen-und-sind-erlaubt/ 
 
15.07.2019: Offener Brief III & Hilfe- und Weckruf der Zivilgesellschaft - Mediales Tabuthema: Internationaler 
Rechtsbankrott https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/07/15/offener-brief-iii-hilfe-und-weckruf-der-
zivilgesellschaft-mediales-tabuthema-internationaler-rechtsbankrott/ 
 
09.07.2019 Alarmmeldungen & Prof. Dr. Jörg Becker über die AKTIVE Friedensverpflichtung der Medien & Offener 
Brief & Hilfe- und Weckruf der Zivilgesellschaft an Medien-VertreterInnen in der Schweiz, Österreich und 
Deutschland https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/07/09/alarmmeldungen-prof-dr-joerg-becker-ueber-die-aktive-
friedensverpflichtung-der-medien-offener-brief-hilfe-und-weckruf-der-zivilgesellschaft-an-medien-vertreterinnen-in-der-
schweiz-oesterreic/ 
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07.07.2019: ⬤Time to break the silence: Der internationale Rechtsbankrott, muss ausgeräumt werden! Die Macht steht über 
dem Recht, das darf nicht sein! Offener Brief & Hilferuf der Zivilgesellschaft an die deutschsprachigen Mainstreammedien 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/07/07/time-to-break-the-silence-der-internationale-rechtsbankrott-muss-
ausgeraeumt-werden-die-macht-steht-ueber-dem-recht-das-darf-nicht-sein-offener-brief-hilferuf-der-zivilgesellschaft-an-
die-deut/ 
 
06.07.2019: Time to break the silence: Der internationale Rechtsbankrott, muss ausgeräumt werden! Die Macht 
steht über dem Recht, das darf nicht sein! Offener Brief & Hilferuf der Zivilgesellschaft an die deutschprachigen 
Medienvertreter https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/07/06/time-to-break-the-silence-der-internationale-
rechtsbankrott-muss-ausgeraeumt-werden-die-macht-steht-ueber-dem-recht-das-darf-nicht-sein-offener-brief-hilferuf-der-
zivilgesellschaft-an-die-deuts/ 
 
05.07.2019: ⬤Leistbarer Wohnraum/Miete in Innsbruck & Tirol – Emailverkehr mit ORF Tirol & dem ORF Generaldirektor 
über deren miese Lückenberichterstattung UND: Emails an ORF-Direktor Dr. Alexander Wrabretz & ORF-Tirol-Journalisten 
Martin über umfangreiche konstruktive ORF-Kritik 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/07/05/leistbarer-wohnraummiete-in-innsbruck-tirol-emailverkehr-mit-orf-
tirol-dem-orf-generaldirektor-ueber-deren-miese-lueckenberichterstattung-und-emails-an-orf-direktor-dr-alexander-
wrabretz-o/ 
 
17.04.2019: Offener Brief an die österr. Medien betreffend: Ersuchen um Berichterstattung über Betroffene des 
Mindestsicherungsgesetz Neu/Sozialhilfegrundsatzgesetz 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2019/04/17/offener-brief-an-die-oesterr-medien-betreffend-ersuchen-um-
berichterstattung-ueber-betroffene-des-mindestsicherungsgesetz-neusozialhilfegrundsatzgesetz/ 
08.07.2018: Verlust der Kaufkraft durch Manipulation des Verbraucherpreisindex. Benachteiligung von großen 
Gruppen der Gesellschaft. Schändliche Vorgehensweise! sowie offener Brief Sebastian Kurz 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2018/07/08/die-jahrelange-finanzielle-benachteiligung-von-grossen-anteilen-der-
oesterreicher-durch-den-vpi-ist-den-meisten-nicht-bewusst-zahlenmanipulation-in-der-statistik-fuer-schoenfaerberei-und-
taeuschung/ 
 
02.05.2018: Anfrage zur Verhinderung von Geldwäsche im Innsbrucker Immobilienmarkt an die Rechtsanwaltskammer – 
offener Brief an Medien und politisch Verantwortliche https://www.aktivist4you.at/wordpress/2018/05/02/anfrage-zur-
verhinderung-von-geldwaesche-im-innsbrucker-immobilienmarkt-an-die-rechtsanwaltskammer-offener-brief-an-medien-
und-politisch-verantwortliche/ 
 
22.04.2018: Immobilien-Spekulations-WERBE-Artikel „Innsbruck unser“ & Immobilienlobbygebet „Innsbruck unser“, der 
Himmel für Spekulanten, hat das Licht erblickt und der Artikel „Innsbruck unser“ gibt tiefe Einblicke in die Spekulationswelt 
und deren profitablen Gewinne aufgrund …. und ein paar Gedanken 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2018/04/22/immobilien-spekulations-werbe-artikel-innsbruck-unser-
immobilienlobbygebet-innsbruck-unser-der-himmel-fuer-spekulanten-hat-das-licht-erblickt-und-der-artikel-innsbruck-unser-
gibt-tiefe/ 
 
11.09.2017: Offener Brief an ARD, ZDF, ORF, SRF sowie an die Privatmedien & an die Presse zu wichtigen Themen 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2017/09/11/offener-brief-an-ard-zdf-orf-sowie-an-die-privatmedien-an-die-presse-
zu-wichtigen-themen/ 
 
14.08.2017 Offener Brief an den Generaldirektor vom ORF-Wien,  Dr. Alexander Wrabetz sowie an die österr. 
Medienvertreter betreffend: Berichterstattungsdefizite Die Weißen & einiges mehr, wie: Anti-Mainstreampropaganda 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2017/08/14/offener-brief-an-den-generaldirektor-vom-orf-wien-dr-alexander-
wrabetz-sowie-an-die-oesterr-medienvertreter-betreffend-berichterstattungsdefizite-die-weissen-einiges-mehr-wie-anti-
mainstreamp/ 
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19.10.2016: Offener Brief an die Medien & Politik zur realitätsfernen Syrienberichterstattung & der US-Regime-Change-
Propaganda https://www.aktivist4you.at/wordpress/2016/10/19/offener-brief-an-die-medien-politik-zur-realitaetsfernen-
syrienberichterstattung-der-us-regime-change-propaganda/ 
 
14.08.2016: Offener Brief - Puls4 - Corinna Millborn u. Sophia Schober-Kaisereder u. Dr. Werner Gruber betreffend 
Aluminium, Geoengineering, 09/11 und über die Medienkrankheit sowie Machtverhältnisse - Robert Menasse spricht 
Klartext über die Verfassung ... https://www.aktivist4you.at/wordpress/2016/08/17/offener-brief-puls4-corinna-millborn-u-
sophia-schober-kaisereder-u-dr-werner-gruber-betreffend-aluminium-geoengineering-0911-und-ueber-die-
medienkrankheit-sowie-machtverhaeltnisse-robert-m/ 
 
13.08.2016: Gesundheitliche Aluminiumgefahr durch angeblichen Fachmann im PULS4 heruntergespielt! - Offener KRITIK-
BRIEF: HALLO LIEBES PULS4-TEAM, wieso kommen eigentlich die Hauptredner bei Pro & Contra kaum zu Wort, sie werden 
ständig unterbrochen, die Kommentatorin ist nicht in der Lage, das zu unterbinden, hört sich alles nach absichtlich und gewollt 
an.  ...warum können solche Contra Redner, wie z.B. "Werner Gruber", dessen Art unglaublich überheblich und 
besserwisserisch rüberkam, ständig unterbrechen, damit andere nicht fertig sprechen können, da kann einem übel 
werden!!!.... UND: WARUM WIRD die österr. Bevölkerung von einem angeblichen wissenschaftlichen Fachtmann - FALSCH - 
INFORMIERT! GESUNDHEITSGEFAHR! https://www.aktivist4you.at/wordpress/2016/08/14/gesundheitliche-
aluminiumgefahr-durch-angeblichen-fachmann-im-puls4-heruntergespielt-offener-kritik-brief-hallo-liebes-puls4-team-wieso-
kommen-eigentlich-die-hauptredner-bei-pro-contra-kaum-zu/ 
 
10.06.2016: Offener Brief Medien - ORF Berichterstattungsdefizite zur NATO 
https://www.aktivist4you.at/wordpress/2016/06/10/offener-brief-medien-orf-berichterstattungsdefizite-zur-nato/ 
 
16.05.2016: Offener Bürgerbrief - HILFEANSUCHEN um Aufklärung an die österr. Medien betr. Fluchthintergrund 
US-NATO-Kriegsführungen https://www.aktivist4you.at/wordpress/2016/05/16/offener-buergerbrief-hilfeansuchen-um-
aufklaerung-an-die-oesterr-medien-betr-fluchthintergrund-us-nato-kriegsfuehrungen/ 
 
08.10.2015: offener Brief an Bundesministerium für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien  z. Hd. Herrn BM 
Dr. Josef Ostermayer https://www.aktivist4you.at/wordpress/2015/10/08/offener-brief-an-bundesministerium-fuer-kunst-
und-kultur-verfassung-und-medien-z-hd-herrn-bm-dr-josef-ostermayer/ 

 
Emailaussendungsliste bis 22.04.20: 
service@bka.gv.at;  team@sebastian-kurz.at; alexander.wrabetz@orf.at; Kathrin.zechner@orf.at; pamela.rendi-

wagner@parlament.gv.at; team@sebastian-kurz.at; hans-joerg.jenewein@fpoe.at; buergerservice@hofburg.at; 
natascha.burger@bmkoes.gv.at;  

office@oevpklub.at; klub@spoe.at; parlamentsklub@fpoe.at; dialogbuero@gruene.at;  
parlamentsklub@neos.eu; wolfgang.sobotka@parlament.gv.at;  doris.bures@parlament.gv.at;   
norbert.hofer@parlament.gv.at; robert.seeber@parlament.gv.at; harald.dossi@parlament.gv.at; 

 

chefredaktion@derStandard.at; chefredaktion@apa.at; chefredaktion@kronenzeitung.at; apa@apa.at;  

chefredaktion@diepresse.com; berlin@dpa.com;  info@zdf.de; info@DasErste.de; srf@srf.ch; info@br.de; 
redaktion@wdr.de; internet@ndr.de; Publikumsservice@mdr.de; INFO@BILD.DE; Info@faz.net; 
spiegel_online@spiegel.de; impressum@taz.de; redaktion@faz.de; redaktion@sueddeutsche.de; redaktion@welt.de; 
DieZeit@zeit.de; kontakt@zeit.de; zentralredaktion@waz.de; redaktion@focus.de; 3sat@ard.de; info@DasErste.de; 
pressedienst@DasErste.de; info@br.de; redaktion@blick.ch; online-news@tages-anzeiger.ch; redaktion@tages-anzeiger.ch; 
redaktion@bernerzeitung.ch; leserbriefe@nzz.ch; leserbrief.sonntag@nzz.ch; redaktion.online@luzernerzeitung.ch; 
verlag@tagblatt.ch; 24heures@24heures.ch; redaktion@baz.ch; online@baz.ch; marco.boselli@20minuten.ch; 
peter.waelty@20minuten.ch; gaudenz.looser@20minuten.ch; info@moserholding.com; tiroler@kronenzeitung.at; 
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tirol@kurier.at; mario.zenhaeusern@tt.com; redaktion@tt.com; innenpolitik@standard.at; debatten@standard.at; 
florian.skrabal@dossier.at; floklenk@gmail.com; redatkion@derstandard.at; leserbriefe@diepresse.com; 
studio@antennetirol.at; alexander.paschinger@tt.com; internet.tirol@orf.at; redaktion@provinnsbruck.at; 
diepresse@tirol.com; alois.vahrner@tt.com; innsbruck.red@bezirksblaetter.com; c.nusser@heute.at;  redaktion@oe24.at; 
redaktion@kleinezeitung.at; redaktion@news.at; redaktion@trend.at; office@puls4.com; service@kurier.at; 
service@falter.at; chefredaktion@noen.at; chefredaktion@wienerzeitung.at; wienerin@wienerin.at; 
redaktion@wirtschaftsblatt.at; redaktion@nachrichten.at; zeitimbild@orf.at; oe1.service@orf.at; help@orf.at; 
office@dossier.at; furche@furche.at; atv@atv.at; redaktion@profil.at; redakt@salzburg.com; info@moserholding.com; 
tirol@apa.at; buergerforum@orf.at; heuteoesterreich@orf.at; imzentrum@orf.at; report@orf.at; p.lattinger@heute.at; 
m.jelenko@heute.at; abo@oe24.at; redaktion@oe24.at; leserbriefe@oe24.at; g.fischer@heute.at; g.drinic@heute.at; 
h.seipt@heute.at; m.wolski@heute.at; noe-redaktion@heute.at; helmut.brandstaetter@kurier.at; fg@chello.at; 
paulpoet@gmx.net; andrea.drescher@free21.org; ooe-redaktion@heute.at; online-feedback@oe24.at; n.fellner@oe24.at; 
r.daxenbichler@oe24.at; kundenservice@kroneservice.at; news@antennewien.at; oegb@oegb.at; 
kufstein.red@bezirksblaetter.com; thomas.goetz@kleinezeitung.at; armin.wolf@orf.at; redaktion@kleinezeitung.at; 
redaktion@news.at; 

 


